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Editorial

Obmann Peter Fahrner

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Euer Obmann
Peter Fahrner

Die Zukunft hat viele Namen:
Für Schwache ist sie das Unerreichbare,
für die Furchtsamen das Unbekannte,
für die Mutigen die Chance

Victor Hugo

Dieses Zitat von Victor Hugo trifft 
auf vieles zu: etwa auf die Wirt-
schaftskammerwahl. Hier möchte 
ich mich zu aller erst für die gute 
Wahlbeteiligung in unserer Branche 
bedanken, aber auch für das von 
euch entgegengebrachte Vertrauen. 
Dieses Zitat trifft aber auch auf die 
derzeitige herausfordernde Zeit zu, 
die uns Covid19 beschert hat:

NICHTS ist mehr wie es war und 
wird es, meiner Meinung nach, auch 
nicht mehr werden.
In jeder Krise liegt eine Gefahr und 
eine Chance. Ich hoffe, dass es un-
ter uns sehr vielen gelingen wird, 
durch dieses dunkle Tor hindurch-
zugehen und für die Zukunft trotz-
dem gestärkt hervorzutreten. Selbst 
wenn diese Stärkung mehr mental/
menschlich ist, als materiell.
Die Verunsicherung ist sehr groß, 
ich bin hier keine Ausnahme, viele 
Fragen/Gedanken/Sorgen laufen im 
Kopf im Kreis – Stillstand, Betriebs-
schließung, Mitarbeiter, Kündigun-
gen, Kurzarbeit, Kosten, Zukunft, 
Miteinander, Zusammenstehen … 
WIE-DAS-ALLES-UNTER-EI-
NEN-HUT-BRINGEN-KÖNNEN 
…
Unsere Regierung hat große Maß-
nahmen beschlossen, um zu helfen, 
ich hoffe, dass diese auch so vielver-
sprechend UMGESETZT werden! 
Niemand möchte seine Mitarbeiter 
kündigen. Auch ich nicht. Versuchen 
wir diese tolle Chance der Kurzarbeit 
in Anspruch zu nehmen, wo es der 
Wirtschaftskammer gelungen ist, 
dass die Dienstgeber-Beiträge nun ab 

dem 1. Monat übernommen werden! 
Wochenendfahrverbote sowie Lenk-
zeitbestimmungen konnten auf-
grund der Versorgungsdringlichkeit 
gelockert werden: Aber ich habe von 
einigen Fällen gehört, wo dies nega-
tiv von Frächtern ausgenützt wird – 
ich hoffe dies bleiben Einzelfälle. Es 
stimmt mich sehr nachdenklich, dass 
Unternehmer in Krisenzeiten so den-
ken und handeln …
Lkw-Fahrer, Logistik-Mitarbeiter 
… gehen zum Teil hohe persönliche 
Risken für uns alle ein. Schikanöse 
Behandlungen gibt es sogar in Zeiten 
wie diesen noch –  etwa das Sperren 
von Autobahnparkplätzen und öf-
fentliche Toiletten sowie Betriebsto-
iletten etc. Dies zeigt mir, wie wenig 
Empathie die Mehrheit unserer Be-
völkerung selbst in Krisenzeiten für 
andere hat ☹
Wertschätzung beginnt scheinbar 
ab dem Großlager bzw. ab dem Su-
permarktregal, ab der persönlichen 
Grenze/Anforderung/Bedürfnissen – 
ab der Zustellung daheim. Nur sehr 
wenige sehen unser aller Dienstleis-
tung  dahinter. Wie wenig realitäts-
bezogen die Sichtweise der Österrei-
cherinnen und Österreicher doch ist 
… bedenklich ☹ Aber wie kommt 
wohl die Tomatendosen aus Italien 
ins Großlager?
Ein Leserbrief der Presse besagte, 
dass hoffentlich NUN alles auf die 
Schiene kommt … 
Geht es darum? Ist das die Lösung in 
der Krise? Ich denke, ein MITEIN-
ANDER ist die einzige Lösung!
Ich höre Kritik warum Diese(r) oder 
Jene(r) „noch“ arbeiten „muss“ – ob 
das denn notwendig sei … bzw. ja 
nicht lebensnotwendig ist … was 
passiert wenn ALLES stillsteht? Viele 
denken hier nur an ihr persönliches 
Risiko (bzw. das der Familienmitglie-

der). Doch wo bleibt die Empathie 
zum Paketzusteller, der die Bestel-
lung heimbringt (weil niemand raus 
will und soll)?  Gelungene AUS-
BLENDUNG!
 
EIN HERZLICHES DANKE an 
alle von uns, die wir jeden Tag un-
ser Bestes versuchen, die Versor-
gung weiter aufrecht zu erhalten! 
Solange es irgendwie geht, bringen 
wir, was wir alle täglich brauchen!
Wobei ich unbedingt auch anderen 
wichtigen Branchen – angefangen 
vom Gesundheitswesen, Pflege, auch 
Zivildienst und Bundesheer/öffent-
liche Bereiche, Polizei etc. Lebens-
mittelversorgung inklusive der Land-
wirtschaft, dem Reinigungspersonal, 
der Industrie und vielen, vielen mehr 
meinen Dank und meine Anerken-
nung aussprechen möchte.
Wer es nicht versucht, wird nie er-
fahren, ob er es geschafft hätte … In 
diesem Sinne … 
und passen Sie auf sich auf, bleiben 
Sie gesund, 

herzlichst,
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Fachgruppengeschäftsführerin	DI	Anja	Krenn

in außergewöhnlichen Situationen 
ist wohl jeder Zuspruch und jede 
Unterstützung wertvoll. Ich, als Ge-
schäftsführerin der Fachgruppe für 
das Güterbeförderungsgewerbe bin 
auf jeden Fall sehr stolz, dass ich so 
eine großartige Branche vertreten 
darf. Ihr seid in dieser schwierigen 
Zeit der echte Lichtblick, denn ohne 
euch, wäre die Versorgungssicher-
heit für jeden einzelnen nicht ge-
geben und auch Medikamente und 
Schutzausrüstungen wären nicht 
vorhanden, und diese Liste lässt sich 
unendlich fortsetzen. Ich persönlich 
bin für euren Einsatz.
Die Wirtschaftskammer und hier 
auch eure Fachgruppe kann viel-
leicht an der Corona-Situation we-
nig ändern, aber wir konnten einiges 
richten. In wilden Kraftakten haben 
wir versucht euch zu unterstützen, 
und es freut mich, dass es trotz Un-
schärfen doch recht gut gelungen ist:

Sehr geehrte Transportunternehmerinnen 
und Transportunternehmer,
liebe Mitglieder,

Nebst einigen generellen Hilfen 
wie das Modell der Kurzarbeit, die 
Möglichkeit von Überbrückungs-
krediten über www.aws.at des Ös-
terreichischen Wirtschaftsservices, 
etliche Aktionen der Steirischen 
Wirtschafsförderungsgesellschaft 
SFG, dem Härtefallfonds und for-
mularische Unterstützung für Stun-
dungen, haben wir es auch geschafft 
einige gesetzliche Rahmenbedingun-
gen vorübergehend zu biegen bzw. 
Sonderlösungen zu finden. So freut 
es mich, dass die Lenk- und Ruhe-
zeitenregelungen gelockert wurden, 
zwar nicht unendlich, doch aber ge-
nug, um sich in dieser Situation bes-
ser bewegen zu können. Abgelaufene 
Fahrerkarten, ADR-Scheine oder 
C95-Weiterbildungen sind derzeit 
kein Problem und können vorläufig 
aufgeschoben werden. Gut, denn die 
Räder können sich weiter drehen und 
viel bewegen.

Auch gibt es immer die neuesten Län-
derinfos durch unsere Außenwirt-
schaftscenter der WKO, die unsere 
Taskforce, die auch am Wochenende 
unermüdlich im Einsatz ist, mühe-
voll aktuell hält. Unter https://www.
aisoe.at/coronavirus/AISOE-Laen-
derinformationen.pdf gibt es immer 
die Antworten auf viele Fragen, die 
den grenzüberschreitenden Verkehr 
betreffen.
Manchmal kann man auch in Einzel-
fällen eine Lösung herbeiführen, das 
freut mich dann ganz besonders.

Auf jeden Fall verspreche ich euch 
weiterhin tatkräftig zu unterstützen. 
Und auch wenn es nicht immer so 
gut klappt, ist doch die Bemühung 
vorhanden.

Eure

Anja Krenn
Fachgruppengeschäftsführerin
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Lebensbedrohlich ist Corona nicht 
nur für den Menschen, auch die 
Wirtschaft ist schwer angeschla-
gen und einzelne Unternehmer 
verschnupft, ob der drastischen 
Maßnahmen. Dennoch muss aber 
vorrangiges Ziel sein, dieses Virus 
so schnell wie möglich auszuhun-

Ein kleiner Erreger, der nicht nur 
einzelnen Menschen den Atem nimmt

gern, damit die Wirtschaft wieder 
aufleben kann. Die Güterbeför-
derungsbranche ist hier wohl eine 
Branche, die zweigeteilt ist. Wäh-
rend eine Gruppe, die sich auf den 
Lebens- und Futtermitteltransport, 
die Energieversorgung, Medika-
mentenversorgung und Güter des 

täglichen Bedarfs spezialisiert hat, 
nicht wissen, wie sie alle Transporte 
ausführen soll, sind andere Bereiche 
in der Transportbranche durch Be-
triebsschließungen ausgebremst. Für 
beide Gruppen hat die Wirtschafts-
kammer gemeinsam mit der Politik 
Rettungspakete geschnürt. Letztere 

können auf Kurzarbeit und/oder 
Härtefallfonds zurückgreifen (nähe-
re Infos auf der WKO-Homepage), 
auch die Möglichkeit von Überbrü-
ckungskrediten gibt es. Erste Grup-
pe, wo sich die Räder drehen, wer-
den durch eine Flexibilisierung von 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
entlastet und mit Informationen, 
die ständig aktuell gehalten werden, 
unterstützt: https://www.aisoe.at/
coronavirus/AISOE-Laenderinfor-
mationen.pdf.

Dass die Situation trotzdem nicht 
leicht ist, ist unbestritten. In den 
vergangenen Tagen hat auch die 
ASFINAG versucht, die Güterbeför-

derung mit ihren Fahrern zu unter-
stützen. Zwar wurden in den ersten 
Tagen der Regierungsmaßnahmen 
kurzfristig etliche Parkplätze ge-
schlossen, um entsprechende Hygi-
enemaßnahmen zu setzen, für die 
Gesundheit aller. In nur wenigen Ta-
gen ist es der ASFINAG gelungen, 
diese erhöhten Hygienestandards an 
den Rast- und Parkplätzen mit den 
dortigen Sanitäreinrichtungen zu 
gewährleisten. Mittlerweile sind die 
meisten Park- und Rastplätze geöff-
net und werden mehrmals täglich 
gereinigt. Damit stehen österreich-
weit laut ASFINAG 101 Parkplätze 
zur Verfügung, die größtenteils mit 
einer WC-Anlage ausgestattet sind. 

Zusätzlich stehen 52 Rastplätze mit 
umfassenden Serviceangebot bereit.
Laut Obmann Peter Fahrner ist 
viel geschehen und es wird auch 
noch mehr getan. „Doch trotz aller 
Maßnahmen wird die Bewältigung 
der Krise eine Herausforderung. 
Zusammenhalt ist hier gefragt“, 
so Fahrner und gibt sich optimis-
tisch: „Vielleicht entsteht nun so 
viel Zusammenhalt, dass auch nach 
der Krise ein gewisser Branchen-
zusammenhalt bleibt. Das wäre 
zu wünschen, denn dann könnten 
vielleicht auch die alten Branchen-
probleme wie Preis und Fairness ge-
löst werden.“

www.wko.at

Tagtäglich verfolgen wir die Meldungen über die Medien und halten die Luft an, wenn die neuen 
Infektionszahlen mit ihren Steigerungsraten kund gemacht werden. Dabei wird eines klar: Von 
heute auf morgen lässt sich Covid19 nicht besiegen. Und dennoch stehen kleine Siege tagtäglich 
auf der Tagesordnung. Man muss nur die Augen aufmachen …
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Kommt Lkw-Rechtsabbiege-Verbot für Wien?
Wien plant ein flächendeckendes Rechtsabbiege-Verbot für Lkw über 7,5 t hzG ohne „Abbiege-
assistent“. Damit sollen ab 2021 Verkehrsunfälle durch den „toten Winkel“ verhindert werden.

Ausnahmen vom gesamten Wiener 
Ortsgebiet sollen lediglich Autobah-
nen und Freilandstraßen sein.
Betroffen vom geplanten Verbot sind 
nicht nur die gewerblichen Güterver-
kehrsunternehmer in Wien, sondern 
auch der gesamte Werkverkehr sowie 
jeder Unternehmer, der Fahrzeuge 
über 7,5 t hzG mit Zielverkehr in 
Wien einsetzt.
Allein der Abbiegeassistent würde 
vom Rechtsabbiege-Verbot befreien. 
Ein solcher Assistent besteht in der 
Regel aus einer Verkehrsraumüber-
wachung mit Kameras und Moni-
tor und warnt aktiv durch optische, 
akustische oder haptische Signale vor 
sich bewegenden Personen im toten 
Winkel beim Rechtseinbiegen.

Standards fehlen noch 

Leider sind aber sowohl Qualität als 
auch Funktionalität der am freien 
Markt verfügbaren Nachrüstsysteme 
mangels einer einheitlichen gesetz-
lichen Norm sehr unterschiedlich. 
Dass es bis heute keine klaren, ein-
heitlichen und verbindlichen techni-
schen Richtlinien gibt, welche Kri-
terien ein solcher Assistent erfüllen 
muss, macht die sinnhafte Nachrüs-

Veröffentlichung im BGBl – 
Änderung des Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002
Das BGBl Teil I 2019/107 vom 
6.  Dezember 2019 mit dem Titel 
„Änderung des Bundesstraßen-Maut-
gesetzes 2002“ kann unter folgendem 
Link abgerufen werden: 
https://tinyurl.com/srntko7

tung daher schwierig. Für Neuzu-
lassungen in naher Zukunft werden 
von den Fahrzeugherstellern sicher 
einheitliche technische Lösungen an-
geboten, für bestehende Fahrzeuge ist 
das aber derzeit nicht der Fall.

Kosten und Machbarkeit

Zusätzlich dazu betragen die Kosten 
eines Assistenzsystems nach ersten 
Schätzungen der Fahrzeugindustrie 
rund 2.000 bis 4.000 Euro zuzüglich 
Einbau und Zeitaufwand (Infos zu 
Förderungen unter www.schig.com/
abbiegen).
Neben Hardware-Engpässen sind 
auch Engpässe beim Einbau zu erwar-
ten: Viele Fachwerkstätten befürch-
ten auch, dass ihre Kapazitäten nicht 
ausreichen werden, um die Abbiege-
assistenten zeitgerecht einzubauen, 
denn für Einbau und Justierung wird 
von rund sechs Arbeitsstunden pro 
Lkw ausgegangen.

Rechtlicher Hintergrund

Der rechtliche Hintergrund zum Ab-
biegeverbot: Laut 32. StVO-Novelle 
(§ 43 Abs. 8 StVO) kann die Behörde 

„durch Verordnung für ein gesamtes 
Ortsgebiet, Teile ... oder näher be-
stimmte Gebiete“ für Lkw über 7,5 t 
hzG ohne Abbiegeassistenz Rechts-
abbiegeverbote erlassen, „sofern dies 
aufgrund der örtlichen oder verkehrs-
mäßigen Gegebenheiten nach dem 
Stand der Wissenschaft zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit oder aus 
anderen wichtigen Gründen geeignet 
erscheint“. 
Weiter heißt es, „… sofern dadurch 
der Zweck der Verordnung nicht ge-
fährdet wird, sind einzelne Straßen, 
Straßenabschnitte oder Straßenarten 
vom Geltungsbereich der Verord-
nung auszunehmen.“
Wendet man den § 43 auf das kon-
krete Vorhaben an, müsste das ei-
gentlich bedeuten, dass es für jede 
Kreuzung in Wien wissenschaftlich 
erwiesen wäre, dass ein Rechtsabbie-
geverbot für Lkw ohne Assistenz zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit bei-
tragen würde.
Und auch, dass keine Kreuzung in 
Wien davon ausgenommen werden 
könnte, ohne damit den Zweck der 
Verordnung zu gefährden.

Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob 
die Verordnung auch dem Notifizie-
rungsverfahren der EU standhält. 

Mit dieser Gesetzesänderung wer-
den bestimmte Streckenabschnitte 
des hochrangigen Straßennetzes von 
der Pflicht zur Entrichtung der zeit-
abhängigen Maut (Vignette) ausge-
nommen.

Die Novelle basiert auf einem Initi-
ativantrag im Parlament, weshalb es 
dazu im Vorfeld kein entsprechendes 
Begutachtungsverfahren gegeben hat. 
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Erfolg der Interessenvertretung!

Kranbare Sattelauflieger – Erhöhung des hzG auf 41 t

Im Rahmen der 37. KFG-Novelle 
(BGBl. I Nr. 78/2019 vom 31. Juli 
2019) wurde das Gesamtgewicht auf 
41 t (vormals 40 t) erhöht. 
In der maßgeblichen Bestimmung 
des § 4 (7a) KFG heißt es nun: „Bei 
Kraftwagen mit Anhängern darf die 
Summe der Gesamtgewichte sowie 
die Summe der Achslasten 40.000 kg, 
im Vorlauf- und Nachlaufverkehr 
44.000 kg, und beim Transport von 
Rundholz aus dem Wald oder bei der 
Sammlung von Rohmilch bis zum 
nächstgelegenen technisch geeigneten 
Verladebahnhof oder zu einem Ver-
arbeitungsbetrieb, höchstens jedoch 
100 km Luftlinie, wenn die hintere 
Achse des Anhängers mit Doppelbe-
reifung oder einer der Doppelberei-
fung gleichwertigen Bereifung aus-
gerüstet ist oder beide Fahrzeuge 
jeweils mehr als zwei Achsen haben, 
44.000 kg nicht überschreiten. 
Die größte Länge von Kraftwagen 

mit Anhängern darf 18,75 m, von 
Sattelkraftfahrzeugen jedoch 16,5 m 
nicht überschreiten. Bei Sattelkraft-
fahrzeugen mit einem kranbaren 
Sattelanhänger darf die Summe der 
Gesamtgewichte sowie die Summe 
der Achslasten bei Fahrten inner-
halb Österreichs 41.000  kg nicht 
überschreiten. Bei Mobilkränen darf 
auch bei höheren als im ersten Satz 
genannten Gewichten jedenfalls ein 
Anhänger zum Transport eines Pkw 
gezogen werden.“

Aus Sicht des Fachverbandes Gü-
terbeförderung stellt dies einen ent-
sprechend positiven Anreiz zur ver-
stärkten Nutzung solcher Auflieger 
dar. Kranbare Sattelauflieger, die im 
Huckepackverkehr auf der Schiene 
eingesetzt werden können, weisen 
nämlich im Vergleich zu Standard- 
und Leichtbausattelanhängern ein 
höheres Eigengewicht auf. Die Dif-

ferenz kann bis zu 1 t betragen. Im 
kombinierten Verkehr dürfen diese 
Sattelanhänger grundsätzlich mit 44 t 
gefahren werden. Nun dürfen solche 
generell – auch außerhalb des kom-
binierten Verkehrs – mit 41 t (von 
derzeit 40 t) Gesamtgewicht in Ös-
terreich verwendet werden. 

Um den Einsatzbereich der Hucke-
pack-Sattelanhänger zu erweitern, die 
Verladung auf die Schiene zu steigern 
und somit die Investition für Unter-
nehmen rentabler zu gestalten, wur-
de in Österreich das Gewichtslimit 
bei der Verwendung von kranbaren 
Sattelaufliegern generell – auch au-
ßerhalb des kombinierten Verkehrs – 
auf 41 t (von derzeit 40 t) angehoben. 
Dies hat ein großes Verlagerungspo-
tenzial auf die Schiene zur Folge, da 
bisher nur ca. 5 % aller Sattelauflieger 
kranbar sind.
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Tirol: Erlassung von Fahrverboten auf bestimmten 
Abfahrtsrampen entlang der A 12 und A 13

Am 7. Jänner 2020 wurden im Bun-
desgesetzblatt zwei Verordnungen 
veröffentlicht, die Fahrverbote auf 
bestimmten Abfahrtsrampen der 
A 12 und A 13 festlegen. Konkret 
sind dies:

1) BGBl. II Nr. 6/2020 vom 
7. Jänner 2020 – Verordnung des 
Bundesministers für Verkehr, Inno-
vation und Technologie, mit der auf 
der A12 Inntalautobahn im Bereich 
Anschlussstelle Wattens auf den Ab-
fahrtsrampen ein Fahrverbot verord-
net wird:

§ 1. Zur  Vermeidung  von  Verkehrs-
beeinträchtigungen  und  zur Erhö-
hung  der Leichtigkeit  und Flüssig-
keit  des  Verkehrs  ist das  Befahren  
der  Abfahrtsrampen  beider  Rich-
tungsfahrbahnen der Anschluss-
stelle  Wattens auf der A12 Inntal-
autobahn von Montag bis Samstag, 
jeweils in  der Zeit von 6  bis 10  
Uhr  im  Zeitraum  vom   15.  Jänner 

2020   bis  30. Juni 2020   verboten,  
wenn  die  Länge  des Lastkraftfahr-
zeuges  oder  die  Länge  eines  mitge-
führten  Anhängers  oder  die  Länge  
des Lastkraftfahrzeuges samt Anhän-
ger 12 Meter überschreitet.

§ 2. Ausgenommen vom Verbot ge-
mäß § 1 ist der Ziel- oder Quellver-
kehr in den Gemeindegebieten von 
Baumkirchen, Fritzens, Kolsass, Kol-
sassberg, Volders, Wattens, Watten-
berg und Weer.

2) BGBl. II Nr. 7/2020 vom 
7.  Jänner 2020 – Verordnung des 
Bundesministers für Verkehr, In-
novation und Technologie, mit der 
auf der A13 Brennerautobahn im 
Bereich Anschlussstelle Innsbruck 
Süd auf den Abfahrtsrampen ein 
Fahrverbot verordnet wird: 

§ 1. Zur  Vermeidung  von  Verkehrs-
beeinträchtigungen  und  zur  Erhö-

hung  der  Leichtigkeit  und Flüssig-
keit  des  Verkehrs  ist  das  Befahren  
der  Abfahrtsrampen  beider  Rich-
tungsfahrbahnen der Anschluss-
stelle Innsbruck Süd auf der A13 
Brennerautobahn von Montag bis 
Samstag, jeweils in der Zeit von  
7  bis  18  Uhr  im Zeitraum  vom  
15. Jänner 2020  bis  30. Juni 2020  
verboten,  wenn  die  Länge des Last-
kraftfahrzeuges  oder  die  Länge  eines  
mitgeführten  Anhängers  oder  die  
Länge  des Lastkraftfahrzeuges samt 
Anhänger 12 Meter überschreitet.

§ 2. Ausgenommen vom Verbot 
gemäß § 1 ist der Ziel- oder Quell-
verkehr in den Gemeindegebieten 
von Natters, Mutters, Schönberg 
im Stubaital, Fulpmes Mieders, Tel-
fes im Stubai, Neustift im Stubaital, 
Mühlbachl, Pfons, Matrei am Bren-
ner, Navis, Steinach am Brenner, 
Trins, Gschnitz, Schmirn, Vals, Gries 
am Brenner, Obernberg am Brenner, 
Götzens und Birgitz.

Tirol:  Kalender Dosierung zweites Halbjahr 2020

Nebenstehend finden Sie jene Tage für das zweite 
Halbjahr 2020, an welchen das Land Tirol Dosie-
rungsmaßnahmen für Lkw setzen wird. 

Analysen haben ergeben, dass an diesen Tagen 
wiederum ein besonders hohes Schwerverkehrs-
aufkommen zu erwarten ist, welches zu einer 
Überlastung des Inntalkorridors führt.
 
Wie immer werden diese Maßnahmen auf der 
A12 Inntalautobahn im Bereich des Grenzüber-
ganges Kufstein/Kiefersfelden Fahrtrichtung Sü-
den ab 5:00 Uhr gesetzt, wobei dies zeitlich – wie 
bisher – nur im unbedingten Ausmaß erfolgen 
wird.
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S16 Arlberg Schnellstraße: Tunnelsperren Frühjahr 2020
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ASFINAG
Neues Online-Anmeldeportal für genehmigte Sondertransporte

Das Anmeldeportal wird den Groß-
teil der bestehenden Anmeldevor-
schreibungen der ASFINAG zusam-
menführen (Anmeldung bei den 
ABM [Autobahnmeistereien], regi-
onalen VMZ sowie der Nationalen 
VMZ [Verkehrsmanagementzentra-
le] – die bisherigen Anmeldemoda-
litäten der ASFINAG wie Fax- und   
E-Mail-Anmeldungen werden da-
durch weitgehend ersetzt). Die al-
ten Anmeldemodalitäten sind mit 
1. April Geschichte (es besteht somit 
kein Problem für bereits ausgestellte 
Bescheide bzw. bereits abgegebene 
Stellungnahmen). Generell sind die 
Anmeldungen stets gemäß Vorgaben 
im Bescheid durchzuführen – die 
Nutzung des neuen Anmeldeportals 
bei bereits ausgestellten Bescheiden 
wird allerdings seitens ASFINAG (ab 
Inbetriebnahme des Portals) begrüßt. 
Die erforderlichen Änderungen im 
SOTRA-Gesamterlass wurden bereits 
ans BMK (BMVIT) übermittelt. Im 
Zuge der Neuerungen werden auch 
die Standardauflagen für das Auto-
bahn- und Schnellstraßennetz aktu-
alisiert.
 
Das Anmeldeportal ermöglicht allen 
Beteiligten eine bessere Nachvoll-
ziehbarkeit über durchgeführte An-
meldungen und wird dementspre-
chend auch zu einer Verbesserung 
der bekannten Problematik mit kurz-
fristig eingerichteten Tagesbaustellen 
beitragen.

Folgende Funktionen bietet 
das neue Anmeldeportal:
•  Anmeldung bei allen strecken-

verantwortlichen Stellen der              
ASFINAG mit wenigen Klicks

•  Kompatibilität mit PC, Tablet 
und Smartphone und dadurch 
auch von „unterwegs“ bedien-
bar

•  Ausgabe der derzeit bekannten 
Baustellen inkl. Durchfahrtsbrei-
te

•  Gleichzeitige Anmeldung von 
mehreren Fahrten bzw. Fahrtab-
schnitten

•  Bekanntgabe von Fahrtantritt, 
Fahrtunterbrechungen und Trans-
portende per Knopfdruck

•  Einfache Bearbeitung und Stor-
nierung von durchgeführten An-
meldungen

Mit Inbetriebnahme des Anmel-
deportals wurden außerdem die 
Grenzwerte für die Anmeldungen bei 
der ASFINAG bundesweit verein-
heitlicht. Prinzipiell werden seitens      
ASFINAG zwei verschiedene Arten 
von Anmeldungen vorgeschrieben:
 
Lokale Anmeldungen bei den 
Autobahnmeistereien und 
regionalen VMZ:
o Diese werden ab März bundesweit 

einheitlich ab einer Transportbrei-
te >3,50 m und/oder einer Trans-
porthöhe >4,30 m vorgeschrie-
ben.

o Das Anmeldeportal erkennt au-
tomatisch alle auf der Fahrtroute 
liegenden ABM und regionalen 
VMZ.

o Die Grenzwerte der Anmeldungs-
auflagen der Bonaventura werden 
seit März ebenfalls an jene der  
ASFINAG angeglichen.

 
Zentrale Anmeldungen bei der 
nationalen VMZ:
o Diese werden seit März im Regel-

fall ab einem Transportgewicht 
>100 t und/oder einer Transport-
breite >5,00 m bundesweit ein-
heitlich vorgeschrieben bzw. so 
wie in der Vergangenheit auch in 
Einzelfällen nach Ermessen der 
ASFINAG (bis dato nur in Tirol 

und Vorarlberg ab 100 t, in Re-
stösterreich lag der Grenzwert in 
der Vergangenheit bei 140 t)

o Im Gegensatz zu den „lokalen 
Anmeldungen“ sind hier auch der 
tatsächliche Fahrtantritt, längere 
Fahrtunterbrechungen sowie das 
Transportende verpflichtend be-
kanntzugeben.

o Die Durchführung der „zentra-
len Anmeldung“ kann gleichzei-
tig mit der „lokalen Anmeldung“ 
über das Anmeldeportal erfolgen.

 
Welche seitens ASFINAG vorge-
schriebenen Anmeldungen deckt das 
neue Online-Anmeldeportal NICHT 
ab?
 
• Anmeldungen für Tunnel- und 

Baustellenschleusungen
• Anmeldungen bei der Bonaventu-

ra (Straßenbetreiber A5 km 0,0–
23,7; S1 km 36,1–58,7 sowie S2 
km 2,9–7,4)

• Telefonische Ankündigung von 
Tunneldurchfahrten (Höhenkon-
trolle)

• Transporte
• Baumeisterarbeiten
• Erdbau
• Steinbruch
• Schotterwerk

8605 Kapfenberg | Winklerstraße 74 + 54
Tel.: 03862/22 384 | Fax: 03862/23 855 | office@trippl.com  

Baggerarbeiten • 
Betontransporte •

Baumaschinenverleih •
SB-Dieseltankstelle • 

www.trippl.com

BAUEN MIT DER SICHERHEIT EINES 
ERFAHRENEN TEAMS
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Großbritannien: Brexit – absolute Mehrheit für die  
Tories und das Austrittsabkommen

Die Tories haben sich bei den Schick-
salswahlen eindeutig durchsetzen 
können und mit 368 von insgesamt 
650 Sitzen im britischen Parlament 
klar eine absolute Mehrheit erlangt. 

Damit gilt seit Februar 2020 das 
Austrittsabkommen und folgendes 
Regime
• Übergangsphase bis mindestens 

Ende 2020 (verlängerbar bis max. 
Ende 2022): UK wird für mindes-
tens 11 Monate de facto weiter wie 
ein EU-Mitglied behandelt, d. h. 
Verbleib in Binnenmarkt/Zoll-
union, EU-Gesetze und EuGH 
Judikatur anwendbar, Zahlungen 
an Brüssel laufen weiter.

• Aufenthaltsstatus für betroffene 
Bürger ist geregelt (betrifft insge-
samt 4,4 Millionen Bürger).

• Finanzielle Abwicklung ist gere-
gelt (UK muss ca. 45 Mrd. Euro 
zahlen).

• UK hat in EU-Institutionen aber 
kein Stimmrecht mehr.

Lösung Nordirland/Irland: 
• Auf Dauer ausgelegt ab Ende der 

Übergangsphase
• NI bildet Zollgebiet mit UK, ver-

lässt offiziell EU-Zollunion
• De facto verbleibt NI in Zolluni-

on und Binnenmarkt: Keine Kon-
trollen zwischen I+NI

• Sämtliche Kontrollen (Zoll, 
Marktkonformität, SPS) an iri-
schen Außengrenze zw. UK+NI

• NI unterliegt für Waren EU-Re-
geln, d. h. man geht davon aus, 
dass sämtliche in NI ankommen-
den Waren in der EU (=Irland) 
landen können. Ausnahme: End-
konsum in NI

• Zustimmung von NI Parlament 
nach 4 Jahren notwendig

• Zollexperten sehen Lösung kri-
tisch bzw. praxisuntauglich 
(Schmuggel möglich?)

 

Künftiges Verhältnis
• Verhandlungen zum künftigen 

Abkommen starten unmittelbar 
nach dem Austritt. Zuständig ist 
die Task Force UK unter der Lei-
tung von Michel Barnier, die im 
Generalsekretariat der Europäi-
schen Kommission angesiedelt ist.

• Es besteht der politische Wille für 
eine umfassende Wirtschafts- und 
Sicherheitspartnerschaft (keine 
Zölle und mengenmäßige Be-
schränkungen, level-playing field, 
non-regression-Klausel für Bei-
hilfenrecht, Wettbewerbsrecht, 
soziale und Umweltstandards und 
Klimapolitik). 

 

Exkurs ordentliches Gesetz-
gebungsverfahren nach dem 
Brexit: 
Im ordentlichen Gesetzgebungsver-
fahren gilt auch ohne UK weiter die 
doppelte Mehrheit im Ministerrat: 
55 % der Mitgliedstaaten die 65 % 
der Bevölkerung ausmachen, müs-
sen zustimmen. Ohne UK sind das 
künftig mindestens 15 Mitgliedstaa-
ten. Die Sperrminorität haben weiter 
vier Mitgliedstaaten, die zusammen 
mehr als 35 % der EU-Bevölkerung 
vertreten. Daraus ergibt sich nach 
dem Brexit eine neue balance of po-
wer: Ohne Allianz mit UK wird es 
z. B. Deutschland viel schwieriger 
gelingen, eine Sperrminorität zu er-
reichen. Große Mitgliedstaaten wie 

Frankreich könnten sich in Allianz 
mit südlichen Mitgliedstaaten leich-
ter durchsetzen. Auf der Website fin-
den Sie die aktuellen Bevölkerungs-
prozentsätze, die seit 1.  Jänner 2020 
gelten (mit und ohne UK):
https://tinyurl.com/tgcpbkd
 
Im EP wird nach dem Brexit die 
Gesamtzahl der Abgeordneten von 
heute 751 auf 705 Abgeordnete re-
duziert. Eine qualifizierte Mehrheit 
würde mit 353 von 705 Stimmen 
erreicht werden. Österreich erhält ab 
dem Brexit einen zusätzlichen Ab-
geordneten. Das zusätzliche Mandat 
würde in dieser Legislaturperiode den 
Grünen zufallen, und zwar Thomas 
Waitz.

Das Unterhaus hat für das Abkom-
men von Premierminister Johnson 
gestimmt. Der Entwurf für das ent-
sprechende Ratifizierungsgesetz wur-
de mit großer Mehrheit angenom-
men. 

Übergangsphase bis Ende 
2020 oder länger
Besonders wichtig für die Wirtschaft 
ist die im Austrittsabkommen verein-
barte Übergangsphase vom 1. Feber 
2020 bis 31. Dezember 2020. Denn 
während der Übergangsphase wird 
das Vereinigte Königreich weiterhin 
wie ein EU-Mitgliedstaat behandelt.
Das bedeutet für österreichische Un-
ternehmen, dass es bis Jahresende 
2020 keine Änderungen in der Ge-
schäftstätigkeit mit dem Vereinigten 
Königreich geben wird und man
• weiterhin reibungslos im Rahmen 

der Warenverkehrsfreiheit nach 
UK liefern kann;

• weiterhin keine Zollformalitäten 
befolgen muss und auch keine 
Einfuhrumsatzsteuer fällig ist;

• weiterhin Dienstleistungen im 
Rahmen der Dienstleistungsfrei-
heit erbringen kann;

• weiterhin Fachkräfte in das Verei-
nigte Königreich im Rahmen der 
Personenfreizügigkeit entsenden 
kann.

Das Vereinigte Königreich behält in 
dieser Phase, obwohl es offiziell kein 
EU-Mitglied mehr ist, den Zugang 
zu Binnenmarkt, Zollunion, EU-
Programmen sowie den Märkten der 
EU-Partnerabkommen. Der gesamte 
EU-Rechtsbestand bleibt in diesem 
Zeitraum weiter auf das Vereinigte 
Königreich anwendbar, ebenso wie 
neu geschaffene EU-Regelungen. 
Das Vereinigte Königreich leistet 
auch weiter Beiträge an die Europä-
ische Union. Ab Beginn der Über-
gangsphase wird das Land jedoch 

kein Stimmrecht mehr in den EU-
Institutionen haben.

Was passiert am Ende der 
Übergangsphase? Neues Ab-
kommen oder „hard“ Brexit?

Auch wenn von den Tories (Con-
servative and Unionist Party) rasch 
ein neues Abkommen versprochen 
wurde, halten es Experten für ausge-
schlossen, dass mit Jahresende 2020 
ein Abkommen über die künftigen 
Beziehungen in Kraft sein wird. Eine 
Verlängerung der durch die langen 
Austrittsverhandlungen ohnehin ver-
kürzten Übergangsphase wird vor-
aussichtlich notwendig werden. Dies 
ist einmalig möglich und zwar bis 
maximal Ende 2022. Der einstimmi-
ge Beschluss dazu muss bis spätestens 
1. Juli 2020 fallen.
Kommt es zu keiner Verlängerung 
und ist am Ende der Übergangspha-

se auch kein neues Abkommen über 
die künftigen Verhältnisse in Kraft, 
droht abermals ein „hard“ Brexit 
am 31. Dezember 2020. Die Briten 
würden sich dann zwar geregelt aus 
der EU verabschieden, wären aber 
von einem Tag auf den nächsten 
ein Drittstaat mit dem die EU kein 
Abkommen hat. Damit verlieren 
sie jeden Zugang zum Binnenmarkt 
und der Zollunion. Die handelspo-
litischen Beziehungen würden auf 
WTO Niveau zurückfallen. Der 
Handel mit Waren würde durch die 
Bestimmungen des GATT (Allg.
Zoll- und Handelsabkommen), der 
Handel mit Dienstleistungen durch 
die Bestimmungen des GATS (Allg. 
Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen) geregelt werden. 
Diese völlige Abkoppelung von der 
EU würde die größten wirtschaftli-
chen Einbußen für beide Seiten be-
deuten und gilt es daher unbedingt 
zu vermeiden. 

Aktuelle Informationen zum Brexit für Ihr Unternehmen finden Sie auf der Website der WKO:
BREXIT-Fahrplan:
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/brexit-fahrplan.html
BREXIT: Praxis-Informationen für Unternehmen
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/brexit.html
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Großbritannien/London:  Ab 26. Oktober 2020     
Sicherheitsgenehmigung für Lkw über 12 Tonnen und 
strengere Emissionsnormen für die Umweltzone (LEZ)

Laut DSLV Bundesverband Spedi-
tion und Logistik müssen ab 26. 
Oktober 2020 alle in- und auslän-
dischen Lkw über 12 Tonnen zuläs-
sigem Gesamtgewicht (t zGG) für 
die Einfahrt oder den Betrieb im 
Großraum London über eine HGV 
safety permit (Sicherheitsgenehmi-
gung) verfügen.

Dazu einige weitere Infos:

• Die „HGV (Heavy Goods Vehic-
les) safety permit“ kommt im ge-
samten Bereich von Greater Lon-
don zur Anwendung.

• Es gibt keine zeitlichen Beschrän-
kungen, die neue Sicherheitsbe-
stimmung ist 24/7/365 Tage im 
Jahr gültig.

• Die Anmeldung ist gratis und 
verursacht keine Kosten: Anmel-

deportal (nur in Englisch).
• Es wurde ein sogenannter Direct 

Vision Standard (DVS) entwi-
ckelt, um die Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmer, einschließlich 
Fußgängern, Radfahrern und 
Motorradfahrern, zu verbessern. 
Der Direct Vision Standard misst, 
wie viel ein Lkw-Fahrer direkt 
durch die Kabinenfenster sehen 
kann. Dies zeigt an, wie hoch das 
Risiko für gefährdete Verkehrsteil-
nehmer ist, zum Beispiel für Per-
sonen, die in der Nähe des Fahr-
zeugs gehen und Fahrrad fahren. 
Das zur Anwendung kommende 
Bewertungssystem (Vehicle Star 
Rating) erfolgt mit Sternen von 
0 – 5, also insgesamt 6-stufig, in 
die die Fahrzeuge je nach Erfül-
lung der Sicherheitsauflagen ein-
gestuft werden. 

• Wer die Anmeldung verabsäumt, 
hat mit empfindlich hohen Stra-
fen zu kämpfen: bis zu 550 Pfund.

Unternehmen können die gebühren-
freien Sicherheitsgenehmigungen be-
reits seit Oktober 2019 bei TfL über 
deren Website unter www.tfl.gov.uk/
direct-vision-HGVs beantragen.

• Ebenfalls ab 26. Oktober 2020 
gelten strengere Emissionsnor-
men für die Umweltzone (LEZ). 
Schwere Fahrzeuge, einschließ-
lich Lkw, Busse und Reisebusse, 
müssen die Abgasnormen Euro-
Klasse-VI (für Stickoxide – NOx 
und Partikelemissionen – PM) er-
füllen oder eine tägliche Gebühr 
entrichten, um im Großraum 
London zu fahren: strengere Be-
stimmungen der Low Emission 
Zone.

Großbritannien: Warnung vor Vorabbezahlung der 
Schwerverkehrsabgabe HGV Levy

Im Zusammenhang mit den bekann-
ten Problemen der illegalen Einwan-
derung von Immigranten nach Groß-
britannien weist die IRU darauf hin, 
dass auf dem Buchungsportal der bri-
tischen Schwerverkehrsabgabe HGV 
Levy für jedermann überprüfbar ist, 
ob ein Fahrzeug auf dem Weg nach 
Großbritannien bereits die britische 
Schwerverkehrsabgabe entrichtet hat.

Seit vielen Jahren bestehen im Ver-
kehr nach Großbritannien erhebliche 
Schwierigkeiten im Zusammenhang 
mit illegalen Einwanderern, die ver-
suchen per Lkw nach Großbritanni-

en zu gelangen.  Bereits auf dem Weg 
nach Großbritannien durch Belgien 
bestehen seit einiger Zeit erhebliche 
Probleme auf Rastplätzen mit Per-
sonen, die versuchen mithilfe von 
Schlepperorganisationen als blinde 
Passagiere in Lkw einzudringen.

Die IRU hat nun darauf aufmerksam 
gemacht, dass über das Buchungs-
portal HGV Levy die Möglichkeit 
besteht, zu überprüfen, ob für ein 
bestimmtes Fahrzeug bereits vorab 
die britische Schwerverkehrsabgabe 
HGV Levy entrichtet wurde. Dar-
aus können Schlepper Rückschlüsse 

ziehen, ob sich ein Fahrzeug auf dem 
Weg nach Großbritannien befindet.

Auf dem Buchungsportal www.hgv-
levy.service.gov.uk kann jede Person 
– ohne Einloggen – unter dem Punkt 
„Check if a non UK HGV has a levy“ 
feststellen, ob für das entsprechende 
Kfz-Kennzeichen bereits die Schwer-
verkehrsabgabe in Großbritannien 
entrichtet wurde.

Es wird daher dringend empfohlen, 
erst nach dem letzten Halt des Fahr-
zeuges vor der Einfahrt nach Groß-
britannien die britische Schwerver-
kehrsabgabe zu buchen.

Italien: Übersicht der Lkw-Fahrverbote 2020

Im Jahr 2020 gelten, wie in den Jah-
ren zuvor, an Sonn- und Feiertagen, 
an verkehrsstarken Tagen vor und 
nach bestimmten Feiertagen sowie 
während der Ferienzeiten auf dem ge-
samten italienischen Straßennetz eine 
Reihe von Fahrverboten für Fahrzeu-
ge und Fahrzeugkombinationen mit 

Slowenien: Lkw-Fahrverbote im Jahr 2020

Fahrverbot: Lkw und Fahrzeugkombinationen über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht

Zeit:  • an Sonntagen, Staatsfeiertagen und arbeitsfreien Tagen, jeweils von 8:00 bis 21:00 Uhr
  • am 10. April (Karfreitag) von 14:00 bis 21:00 Uhr

Feiertage: 1. und 2. Januar, 8. Februar, 12. und 13. April (Ostern), 27. April, 1. und 2. Mai, 25. Juni, 
  15. August, 31. Oktober, 1. November, 25. und 26. Dezember (Weihnachten)

Strecken: auf allen auf den Seiten Fahrverbotsstrecken aufgelisteten Streckenabschnitten 
  in beiden Fahrtrichtungen.
 
Ausnahmen (u. a.): 
  •  Fahrzeuge im kombinierten Verkehr Straße/Schiene/See
   (bei entsprechendem Nachweis):
    • zur Erreichung von Zügen/Schiffen trotz eines bestehenden Fahrverbotes
    • zur Erreichung des nächsten Grenzüberganges vom Bahnhof oder Fährhafen aus, wenn   
     das Fahrzeug die Fahrt im benachbarten Ausland bis zum Bestimmungsort fortsetzen kann
  • temperaturgeführte Beförderungen verderblicher Güter
  • Beförderungen von Schnittblumen
  • Beförderungen von Milch
  • Beförderungen von nationalen und internationalen Postsendungen
  • Abfalltransporte
  • Hilfstransporte
  • Beförderungen von Theater- und Konzertequipment zu Fahrverbotszeiten

Anträge auf Ausnahmegenehmigungen sind zu richten an das 
Ministrstvo Za Notranje Zadeve, Stefanova 2, 1000 Ljubljana, SLOWENIEN, 
Telefon: +386 1 4725111, Telefax: +386 1 2514330
 

einem höchstzulässigen Gesamtge-
wicht von mehr als 7,5 Tonnen. 

Eine Information des AWC Mailand 
hinsichtlich der Fahrverbotszeiten 
(betroffene Tage in den einzelnen 
Monaten) zum ital. Fahrverbotska-
lender 2020, gemäß dem Dekret Nr. 
578 vom 12. Dezember 2019 des ital. 

Transportministeriums finden Sie auf 
der Website unter:
https://www.wko.at/branchen/stmk/
transport-verkehr/gueterbefoerde-
rungsgewerbe/internationale-fahr-
verbote-laenderinfo.html

bzw. unter:
https://tinyurl.com/tvessl7
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Fahrverbotsstrecken
1. Tunnel Karavanke – Ljubljana:
 A2 Tunnel Karavanke – Kranj – Ljubljana (Anschluss Kozarje)

2. Kranjska Gora – Nova Gorica:
 R1-206 Kranjska Gora – Vrsic – Trenta – Bovec 
 R1-203 Predel – Bovec – Kobarid
 G2-102 Robic (italienische Grenze) – Kobarid – Perseti

3. Korensko Sedlo – Podkoren – Lesce – Podtabor:
 R1-201 Korensko Sedlo (österreichische Grenze) – Podkoren – Mojstrana – Hrušica 
 R3-637 Hrušica – Javnornik – Žirovnica – Vrba
 G1-8 Vrba – Lesce – Crnivec
 H1 Crnivec – Lesnica

4. Podtabor – Ljubljana:
 R2-411 Podtabor – Naklo
 R2-412 Naklo (Kranj West) – Kranj – Kranj (Labore) 
 R1-211 Kranj (Labore) – Jeprca – Ljubljana (Sentvid)
 G1-8 Ljubljana (Šentvid) – Ljubljana (Umgehungsstraße)

5. Ljubljana – Visna Gora – Bič – Pluska:
 A2 Ljubljana (Malence) – Visna Gora – Bič – Pluska

6. Ljubljana – Obrezje:
 G2-106 Ljubljana (Rudnik) – Skofljica – Smarje Sap 
 H1 Pluska – Trebnje – Karteljevo
 A2 Novo Mesto (Hrastje) – Smednik – Krska Vas – Obrezje (kroatische Grenze)

7. Sentilj – Trojane – Ljubljana (Autobahn):
 A1 Sentilj (österreichische Grenze) – Pesnica 
 H2 Pesnica – Maribor (Tezno)
 A1 Maribor (Ptujska Cesta) – Slivnica – Celje – Arja Vas – Vrasnko – Trojane – Blagovica – 
  Ljubljana (Zadobrova)

8. Sentilj – Pesnica:
 R2-437 Grenzübergang Sentilj (österreichische Grenze) – Pesnica

9. Maribor – Ljubljana:
 R2-430 Maribor – Slivnica – Sl. Bistrica – Sl. Konjice – Celje
 R2-447 Medlog – Zalec – Sempeter – Ločica – Trojane – Blagovica –Trzin 
 G1-104 Trzin – Ljubljana (Črnuče) – Ljubljana (Tomačevo)
 
10. Ljubljana (Umgehungsstraße):
 H3 Ljubljana (Zadobrova) – Ljubljana (Tomacevo) – Ljubljana (Koseze) 
 A1 Ljubljana (Zadobrova) – Ljubljana (Malence) – Ljubljana (Kozarje) 
 A2 Ljubljana (Koseze) – Ljubljana (Kozarje)

11. Ljubljana – Klanec (Autobahn):
 A1 Ljubljana (Kozarje) – Razdrto – Divača – Kozina – Klanec – Srmin

12. Ljubljana – Kozina – Klanec – Srmin:
 R2-409 Ljubljana (Vic) – Vrhnika - Logatec 
 G2-102 Logatec – Kalce
 R2-409 Kalce – Postojna – Razdrto – Kozina – Klanec 
 R1-208 Crni Kal – Aver
 R2-409 Aver – Rizana – Srmin

Fahrverbot: Lkw und Fahrzeugkombinationen über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht

Zeit:  während des ganzen Jahres

Orte:  Grenzübergänge Secovlje, Socerga, Vinica, Rigonce und Gibina.
  Zum 1. Juni 2019 wurden die Beschränkungen für den Güterverkehr auf den Hauptstraßen G1-6  
  (Jelsane – Postojna) und G1-7 (Starod – Kozina) sowie einigen Haupt- und Regionalstraßen im  
  Nordosten von Slowenien geändert.

Ferienfahrverbot: Lkw und Fahrzeugkombinationen über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht

Zeit:  vom letzten Wochenende im Juni bis zum ersten Wochenende im September:

  • an Samstagen, jeweils von 8:00 bis 13:00 Uhr,
  • an Sonntagen, Staatsfeiertagen und arbeitsfreien Tagen, jeweils von 8:00 bis 21:00 Uhr,

Strecken: auf allen auf den Seiten Fahrverbotsstrecken aufgelisteten Streckenabschnitten in beiden 
  Fahrtrichtungen und zusätzlich zur Hauptreisezeit
Zeit:  • an Samstagen von 06:00 bis 16:00 Uhr,
  • an Sonntagen, an Staatsfeiertagen und an arbeitsfreien Tagen von 8:00 bis 22:00 Uhr.

Strecken: • A1-E61/70 Ljubljana – Koper
  • A3-E70 Divaca (Gabrk) – Fernetici (Fernetti)
  • H5-E751  Skofije – Koper
  • G1-11  Koper – Dragonja  
  • G1-6  Postojna – Jelsane

Fahrverbote gelten auch bei winterlichen Bedingungen (Schnee, Glatteis und ähnlichem) auf allen Straßen für Fahr-
zeugkombinationen, Gefahrguttransporte sowie für Fahrzeuge, die die zulässigen Maße und Gewichte überschreiten 
(Sondertransporte). Die Fahrer müssen vor Eintritt der oben angegebenen Fahrverbote ihre Fahrzeuge rechtzeitig an 
geeigneten Plätzen abseits der Straßen abstellen.

Ausländische Fahrzeuge über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht (oder über 14 m Gesamtlänge) dürfen – im Gegensatz 
zu slowenischen Fahrzeugen – während der Fahrverbotszeiten nicht nach Slowenien einreisen, sondern müssen ent-
sprechende Parkplätze an den Grenzen anfahren.
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13. Skofije – Secovlje:
 H5 Skofije – Koper
 R2-406 Skofije – Dekani
 R3-741 Dekani – Luka Koper
 G2-111 Koper – Secovlje (kroatische Grenze)

14. Koper – Dragonja:
 G1-11 Koper – Šmarje – Dragonja (kroatische Grenze)

15. Senozece – Fernetici:
 R2-445 Sezana – Fernetici (italienische Grenze)

16. Sezana – Stanjel:
 R1-204 Sezana – Dutovlje – Stanjel

17. Stanjel – Sempeter:
 R3-614 Stanjel – Komen – Kostanjevica na Krasu – Opatje Selo – Miren – Sempeter

18. Sezana – Divaca:
 R2-446 Sezana – Divaca

19. Vipava – Vrtojba:
 H4 Podnanos – Vipava – Ajdovscina – Selo – Nova Gorica – Grenzübergang Vrtojba

20. Razdrto – Rozna Dolina:
 G1-12 Razdrto – Podnanos
 R2-444 Razdrto – Vipava – Ajdovscina (Ring) – Selo – Nova Gorica – Rozna Dolina

21. Postojna – Jelsane:
 G1-6 Postojna – Ilirska Bistrica – Jelsane (kroatische Grenze)

22. Starod – Krvavi Potok:
 G1-7 Starod (kroatische Grenze) – Kozina – Krvavi Potok (italienische Grenze)
 
23. Skofljica – Petrina (Brod na Kolpi):
 G2-106 Skofljica – Ribnica – Kocevje – Petrina (kroatische Grenze)

24. Karteljevo/Mackovec – Novo Mesto – Metlika:
 G2-105 Karteljevo – Novo Mesto – Metlika (kroatische Grenze) 
 G2-105 Mackovec – Novo Mesto

25. Celje – Dobovec:
 G2-107 Celje (Vzhod) – Sentjur Pri Celju – Smarje pri Jelsah – Dobovec (kroatische Grenze)

26. Slovenska Bistrica – Ormoz – Sredisce ob Dravi:
 G1-2 Slovenska – Hajdina – Ptuj – Ormoz (Ring) – Sredisce ob Dravi (kroatische Grenze)

27. Spuhlja – Zavrc:
 R1-228 Spuhlja – Zavrc (kroatische Grenze)

28. Hajdina (Ptuj) – Gruskovje:
 G1-9 Hajdina (Ptuj) – Gruskovje (kroatische Grenze)

29. Pesnica – Lendava – Pince, Anschluss an Dolga Vas (Autobahn und Schnellstraße):
 A1 Pesnica – Dragucova
 A5 Dragucova – Lenart – Murska Sobota – Lendava – Pince 
 H7 Lendava – Dolga Vas (ungarische Grenze)

30. Pesnica – Dolga vas:
 G1-3 Pesnica – Lenart – Radenci – Vucja Vas 
 R1-235 Redenci – Prkljucek Murska Sobota

31. Petisovci – Dolnji Lakoš:
 G2-109 Petisovci – Dolnji Lakoš

32. G. Radgona – Most Cez Muro:
 G2-110 Radgona – Most Cez Muro

33. Vic – Maribor – Hajdina (Ptuj):
 G1-1 Vic (österreichische Grenze) – Dravograd – Maribor (Koroski Most) – Tezno – Hajdina

34. Dravograd – Celje – Krsko:
 G1-4 Dravograd – Slovenj Gradec – Velenje – Arja Vas 
 G1-5 Celje (West) – Celje – Zidani Most – Drnovo

Zusätzliche Beschränkungen aufgrund der technischen Straßenzustände:

1. R2-419:  Abschnitt 1205 Sentjernej – Križaj – II-7.1 (7,5 t zulässiges Gesamtgewicht); 
   für den örtlichen Verkehr frei

2. R1-210:  Abschnitt 1078 Škofja Loka-Jeprca – II-7.1 (7,5 t zulässiges Gesamtgewicht); 
   für den örtlichen Verkehr und in Richtung Železniki, Gorenja Vas frei

3. R1-210:  Abschnitt 1109 Kranj-Škofja Loka (ab Kilometer 1,5 bis zum Ende des Streckenabschnitts)  
   – II-7.1 (7,5 t zulässiges Gesamtgewicht); für den örtlichen Verkehr frei

4. R1-202:  Abschnitte 0234, 0233 Staatsgrenze – Rateče – Podkoren – II-10.1; 
   für den örtlichen Verkehr frei

5. R1-201:  Abschnitte 0202, 0203, 0204, 0205 Podkoren – Kranjska Gora – Dovje – Kraje – Hrusica  
   – II-10.1; für den örtlichen Verkehr frei

6. R2-411:  Abschnitt 1428 Polica – Podtabor (ab Kilometer 3,730 bis zum Ende des Streckenabschnitts)

7. R1-203:  Abschnitte 1002, 1003, 1004 Predel – Bovec – Kobarid – II-7.1 
   (7,5 t zulässiges Gesamtgewicht); für den örtlichen Verkehr frei

8. R1-201:  Abschnitt 201, Korensko sedlo – Podkoren – II-10.2

9. R1-210:  Abschnitte 1105, 1106 Zg. Jezersko – Sp. Jezersko – Predvor – II-7.1 
   (7,5 t zulässiges Gesamtgewicht); für den örtlichen Verkehr frei

10. R3-638:  Abschnitt 1132 Begunje – Bistrica/Tržič (ab km 0,05 bis zum Ende des Streckenabschnitts)  
   – II-7.1 (7,5 t zulässiges Gesamtgewicht); für den örtlichen Verkehr frei

11. R1-229:  Abschnitt 1286 Rogoznica – Senarska – II-7.1 (7,5 t zulässiges Gesamtgewicht); 
   für den örtlichen Verkehr frei

12. G1-5:  Abschnitt Celje – Krsko – II-7.1 (7,5 t zulässiges Gesamtgewicht).
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Deutschland: Sondertransporte – 
Erfordernis der „deutschen Sprache“ bei 
anhörpflichtigen Transporten

Aufgrund eines Anlassfalles machen 
wir auf folgende Bestimmungen in 
Deutschland bei Sondertransporten/
„Anhörpflichtigen Transporten“ auf-
merksam:

So heißt es in der deutschen Straßen-
verkehrsordnung zu „Besondere Auf-
lagen für anhörpflichtige Transporte“ 
im § 29 (3) RN: „145 Zur Gewähr-
leistung eines sicheren und geordne-
ten Verkehrsablaufs ist es erforderlich, 
dass bei anhörpflichtigen Transporten 

Deutschland: Ladungsüberhang nach hinten – 
was ist zu beachten? 
Geöffnete Heckportaltüren sind nicht zulässig! 

Ladungsüberhang nach hinten bei 
geöffneten Heckportaltüren rückt 
zunehmend in das Visier der Kont-
rollbehörden. Was ist zu beachten?

Da der BGL aktuell verstärkt auf das 
Thema angesprochen wird, fassen wir 
hier zusammen, was zu beachten ist.

A) GRUNDSÄTZLICH – unab-
hängig vom Ladungsüberhang – ist 
zu beachten:
• Einhaltung der zulässigen Achslas-
ten und Gesamtmassen (StVZO § 32
Abmessungen / § 34 Achslast & Ge-
samtmassen;
Lastverteilungsplan, vgl. VDI 2700 
Blatt 4 LVP und siehe https://www.
bgverkehr.de/arbeitssicherheit-ge-

sundheit/branchen/gueterkraftver-
kehr/ladenundsichern/lastvertei-
lungsplan) 

• Ladungssicherung => StVO § 22 
(1)
• Verdeckte lichttechnische Einrich-
tungen sind zu wiederholen (=> be-
trifft auch die Konturmarkierung!)

B) Bei Ladungsüberstand nach 
hinten gilt:

• Ladungsüberhang nach hinten => 
StVO § 22 (4) und (5)
„(4) Nach hinten darf die Ladung bis 
zu 1,50 m hinausragen, jedoch bei 
Beförderung über eine Wegstrecke 

bis zu einer Entfernung von 100 km 
bis zu 3 m; die außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieser Verordnung 
zurückgelegten Wegstrecken werden 
nicht berücksichtigt.
Fahrzeug oder Zug samt Ladung darf 
nicht länger als 20,75 m sein. Ragt 
das äußerste Ende der Ladung mehr 
als 1 m über die Rückstrahler des 
Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist 
es kenntlich zu machen durch min-
destens
1. eine hellrote, nicht unter 30 x 30 cm 
große, durch eine Querstange ausein-
andergehaltene Fahne,
2. ein gleich großes, hellrotes, quer 
zur Fahrtrichtung pendelnd aufge-
hängtes Schild oder
3. einen senkrecht angebrachten zy-

lindrischen Körper gleicher Farbe 
und Höhe mit einem Durchmesser 
von mindestens 35 cm.

Diese Sicherungsmittel dürfen nicht 
höher als 1,50 m über der Fahrbahn 
angebracht werden.
Wenn nötig (§ 17 Absatz 1: „Wäh-
rend der Dämmerung, bei Dunkel-
heit oder wenn die Sichtverhältnisse 
es sonst erfordern, sind die vorge-
schriebenen Beleuchtungseinrichtun-
gen zu benutzen. Die Beleuchtungs-
einrichtungen dürfen nicht verdeckt 
oder verschmutzt sein“), ist mindes-
tens eine Leuchte mit rotem Licht 
an gleicher Stelle anzubringen, au-
ßerdem ein roter Rückstrahler nicht 
höher als 90 cm.
(5) Ragt die Ladung seitlich mehr als 
40 cm über die Fahrzeugleuchten, bei 
Kraftfahrzeugen über den äußeren 
Rand der Lichtaustrittsflächen der 
Begrenzungs- oder Schlussleuchten 
hinaus, so ist sie, wenn nötig (§ 17 
Absatz 1), kenntlich zu machen, und 
zwar seitlich höchstens 40 cm von ih-
rem Rand und höchstens 1,50 m über 
der Fahrbahn nach vorn durch eine 
Leuchte mit weißem, nach hinten 
durch eine mit rotem Licht. Einzel-
ne Stangen oder Pfähle, waagerecht 
liegende Platten und andere schlecht 

erkennbare Gegenstände dürfen seit-
lich nicht herausragen.“

C) Fahren mit Ladungsüberhang 
nach hinten und geöffneten/aufge-
klappten Heckportaltüren ist nicht 
zulässig weil:

• Fahrzeug wurde nicht zum Betrieb 
mit offenen Hecktüren geprüft und 
amtlich genehmigt (Bau- und Be-
triebsvorschriften)
- In der Regel Überschreitung der zu-
lässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m
- Aufbaustabilität DIN EN 12642 ist 
i.d.R. nicht mehr sichergestellt /
- Konturmarkierung verdeckt (auch 
bei einer offenen Tür kein symmetri-
sches Signalbild der LTE)
• Die Thematik war auch Gegenstand 
der Beratung im BLFA-TK* Ende 
2018 => Ergebnis: ist nicht zulässig 
und es werden keine Ausnahmen er-
teilt!

ACHTUNG:
Auch wenn Sie gegebenenfalls über 
eine Ausnahmegenehmigung nach 
§ 46 StVO für einen entsprechenden 
Ladungsüberhang nach hinten verfü-
gen, so beinhaltet diese keine Geneh-
migung für geöffnete/umgeklappte 
Heckportaltüren!

TIPP:

Sind Sie betroffener Transportunter-
nehmer, so informieren Sie Ihre Auf-
traggeber über diesen Sachverhalt.
Wenn Sie regelmäßig/öfter die Mög-
lichkeit haben, Transporte mit erfor-
derlichem Ladungsüberhang abwi-
ckeln zu können, so sollten Sie – weg 
vom Standard-Sattelanhänger – über 
den dafür geeigneten Sattelanhänger 
nachdenken.

Dies könnte z. B. sein:

• teleskopierbarer Sattelanhänger 
(SANH) oder

• Sattelanhänger, der am Heck an-
stelle von Heckportaltüren nur 
über eine Plane verfügt und bei 
Bedarf hochgerollt werden kann. 
Die Konturmarkierung & Auf-
baustabilität sind entsprechend 
zu gestalten (=> sprechen Sie mit 
Ihrem Trailerhersteller)

Bei Fragen können Sie sich gerne an 
die Abteilung 
Technik des BGL, Roger Schwarz,
Tel.: 069 – 7919-267 oder 
schwarz@bgl-ev.de
wenden.

während des gesamten Transports 
eine Person anwesend ist, die sich 
hinreichend in der deutschen Spra-
che verständigen kann, insbeson-
dere mit begleitenden Polizeibeam-
ten.“ (Quelle: https://www.stvo.de/
strassenverkehrsordnung/111-29-ue-
bermaessige-strassenbenutzung)

Diese Auflage wird auch in den ent-
sprechenden Genehmigungen ver-
merkt und von den Kontrollorganen 
überprüft. 

Wir bitten daher um 
besondere Beachtung!
Sollte in Ihren Genehmigungen die-
ser Passus enthalten sein (oftmals au-
tomatisiert eingefügt/übernommen), 
es sich jedoch nicht um „anhörungs-
pflichtige Transporte“ handeln, so 
rät der deutsche Verband BGL dazu, 
sich an die ausstellende Behörde in 
Deutschland zu wenden, um hier 
eine entsprechende Korrektur dieser 
Auflage (und Neuausstellung der Ge-
nehmigung) zu erwirken. 

* Bund-Länder-Fachausschuss „Technisches Kraftfahrwesen“ (BLFA-TK)
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Niederlande: Obligatorische Meldepflicht von 
entsandten Arbeitnehmern seit 1. März 2020

Seit dem 1. März 2020 gilt in den 
Niederlanden eine verbindliche Mel-
depflicht für Arbeitgeber (Dienstleis-
ter) und meldepflichtige Selbststän-
dige aus Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) – also al-
len EU-Mitgliedstaaten, Norwegen, 
Liechtenstein und Island sowie der 
Schweiz –, die ihre Mitarbeiter vor-
übergehend in den Niederlanden ar-
beiten lassen.

Für die verpflichtende Meldung von 
entsendeten Arbeitskräften wird ein 
Online-Portal zur Verfügung gestellt 
werden, in dem die seit dem 1. März 
2020 beginnenden Tätigkeiten des 
Arbeitnehmers in den Niederlanden 
gemeldet werden müssen. Bereits seit 
dem 1. Februar 2020 ist das Portal 
zur Meldung freigeschaltet worden 
unter https://deutsch.postedworkers.
nl/.

Die bislang bekannten Eckpunkte 
sind:
• Die Meldepflicht gilt für ange-

stellte Berufskraftfahrer im Be-
reich des Güterverkehrs. Für den 
Personenverkehr ist eine Meldung 
nicht verpflichtend.

• Die Entsendepflicht betrifft Ka-
botagefahrten sowie Quell- und 
Zielverkehre, eine Transitfahrt 
muss nicht gemeldet werden.

• Für Unternehmen des Straßengü-
terverkehrs ist eine Jahresmeldung 
ausreichend, d. h. es braucht keine 
Meldung für den einzelnen Trans-
port gemacht zu werden.

• Den niederländischen Behörden 
muss eine Kontaktperson gemel-
det werden.

• Beim Arbeitgeber (bzw. der Kon-
taktperson) müssen folgende Un-

terlagen bereitgehalten werden: 
Arbeitsverträge, Gehalts- und 
Arbeitszeitnachweise, A1-Formu-
lare und Zahlungsbelege. Diese 
Unterlagen müssen während der 
Entsendung und darüber hinaus 
fünf Jahre verfügbar sein.

• Der Fahrer selbst braucht keine 
Unterlagen mitführen.

• Die Einhaltung des gesetzlichen 
Mindestlohns oder Tariflohns 
wird mit der Registrierung nicht 
verlangt.

Der Dienstleister Guretruck wird 
nach Freischaltung des Meldesystems 
schnellstmöglich die Anmeldung 
und Sicherstellung der rechtlichen 
Grundlagen über seine Plattform un-
ter www.truckcontroller.com umset-
zen. Dazu gehört auch die Möglich-
keit, Dokumente in der kostenlosen 
Guretruck App digital vorzuhalten 
und somit einen möglichst reibungs-
losen und aufwandsarmen Ablauf zu 
garantieren.

Die niederländische Organisation 
des Straßengüterverkehrs Transport 
en Logistiek Nederland (TLN) hat 
zugesichert, rechtzeitig ein Merkblatt 
mit den wichtigsten Informationen 
zur Registrierungspflicht für auslän-
dische Unternehmen zur Verfügung 
zu stellen.

Ergänzung:
Der IRU informiert über eine An-
kündigung der niederländischen 
Behörden, dass eine Schonfrist von 
6 Monaten hinsichtlich der Einhal-
tung der Entsendepflicht seit 1. März 
2020 besteht.
Sollten in den ersten 6 Monaten nach 
Einführung der Entsendemeldung 

Verstöße festgestellt werden, so sollen 
diese nicht belangt werden.

ACHTUNG Ergänzung
Vereinfachte Jahresmeldung 
bei Güterbeförderung im Stra-
ßenverkehr möglich

Seit dem 1. März 2020 sind vorüber-
gehende Tätigkeiten in den Nieder-
landen im Voraus zu melden. Dies 
gilt dann auch mit einigen Besonder-
heiten für den Verkehrssektor. Dieser 
kennt einige Ausnahmen von den 
Melderegeln.
So ist der größte Teil des Verkehrs 
von der Meldepflicht ausgenommen, 
wie die Luft- und Schifffahrt, der 
Schienenverkehr und die Personen-
beförderung im Landverkehr. Auch 
bei reinem Transittransport ist keine 
Meldung vorzunehmen. Für die Gü-
terbeförderung im Straßenverkehr ist 
bloß eine vereinfachte Jahresmeldung 
vorzunehmen.

Für die Transportbranche unterliegen 
daher die Arbeitgeber der Pflicht, eine 
Jahresmeldung für ihre Lkw-Fahrer 
durchzuführen. Diese gilt nicht nur 
für Kabotage, sondern auch für bila-
teralen Transport und Transport aus 
Drittländern. Ein reiner Transittrans-
port ist von der Meldepflicht ausge-
nommen.

Es ist bei dieser Jahresmeldung nicht 
erforderlich, einen bestimmten Auf-
traggeber/Transportauftrag zu nen-
nen. Anstelle eines Arbeitsplatzes 
muss beim Transport ein Kennzei-
chen angeführt werden. Als Kontakt-
person in den Niederlanden kann der 
Lkw-Fahrer selbst angeführt werden.

Es muss sich auf jeden Fall um eine 
natürliche Person handeln (Nieder-
ländisch ist keine Voraussetzung, jede 
moderne Fremdsprache ist ausrei-
chend).

Informationen über Gehälter wer-
den bei der Meldung nicht gefragt, 

es geht nur um die Registrierung von 
Arbeitnehmerentsendungen.

Die Meldung kann online vor Anfang 
der Tätigkeit über das digitale Melde-
system des Ministeriums eingereicht 
werden. Die Aufsichtsbehörde für 
Soziales und Arbeit (Ispectie SZW) 

kontrolliert die Einhaltung des Ge-
setzes und kann bei Nichtbefolgung 
Geldstrafen verhängen. 

Quelle: https://www.wko.at/service/
aussenwirtschaft/meldepflicht-auch-
bei-transporten-in-die-niederlande.
html

China: Hier können Sie sich informieren!
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AußenwirtschaftsCenter Shanghai

Wirtschaftskammer Österreich, Ge-
neralsekretariat (Abteilungen, Bun-
dessparten, Fachorganisationen), 
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
Austrian Consulate General - 
Commercial Section
Shanghai Centre, P.O.Box 155, 1376 
Nanjing Xi Lu
200040 Shanghai, China
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9:00–17:30
Telefon: +86 21 6289 7123
Fax: +86 21 6289 7122
E-Mail: shanghai@wko.at
Web: 
https://wko.at/aussenwirtschaft/cn
Zeitverschiebung
MEZ +7 Stunden | MESZ +6 Stun-
den

Betreuungsbereich
China
Bundesländer/Bundesstaaten/Provin-
zen/Regionen
Anhui, Jiangsu, Jiangxi, Shanghai, 
Zhejiang

AußenwirtschaftsCenter Peking

Wirtschaftskammer Österreich, Ge-
neralsekretariat (Abteilungen, Bun-
dessparten, Fachorganisationen), 
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
Austrian Embassy - Commercial Section
No. 37 Maizidian Street Chaoyang 
District
100125 Beijing, China
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9:00-17:30
Telefon: +86 10 85 27 50 50
Fax: +86 10 85 27 50 49
E-Mail: peking@wko.at
Web:
https://wko.at/aussenwirtschaft/cn
Zeitverschiebung
MEZ +7 Stunden | MESZ +6 Stunden

Betreuungsbereich
China, Korea (Demokratische Volks-
republik), Mongolei
Bundesländer/Bundesstaaten/Provin-
zen/Regionen
Beijing, Gansu, Hebei, Heilongjiang, 
Henan, Hubei, Innere Mongolei, 
Jilin, Liaoning, Ningxia, Qinghai, 
Shaanxi, Shandong, Shanxi, Tianjin, 
Tibet, Xinjiang,
Anmerkungen
AußenwirtschaftsBüro in Shenyang 
und Xi‘An (China); AUSSENWIRT-
SCHAFT Konsulent in Ulan Bator 
(Mongolei)

Außenwirtschaft Asien/Ozeanien

Wirtschaftskammer Österreich, Ge-
neralsekretariat (Abteilungen, Bun-
dessparten, Fachorganisationen), 
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

Märkte
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien, Österreich
Telefon +43 5 90 900 4312
Fax +43 5 90 900
E-Mail:
aussenwirtschaft.asien@wko.at
Web
https://wko.at/aussenwirtschaft

Betreuungsbereich
Afghanistan, Australien, 
Bangladesch, Bhutan, Brunei, 
China, Fidschi, Indien, Indonesien, 
Japan, Kambodscha, Kiribati, 
Korea (Demokratische Volksrepub-
lik), Korea (Republik), Laos, 
Malaysia, Malediven, 
Marshallinseln, Mikronesien, 
Mongolei, Myanmar, Nauru, 
Nepal, Neukaledonien, Neuseeland, 
Pakistan, Palau, Papua-Neuguinea, 
Philippinen, Salomonen, Samoa, 
Singapur, Sri Lanka, Taiwan, 
Thailand, Timor-Leste, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu, Vietnam
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Verkehrsinfo international Verkehrsinfo international

Spanien/Baskenland: 
Fahrbeschränkungen für 2020

Das AußenwirtschaftsCenter Madrid 
informiert über die aktuellen Fahrbe-
schränkungen für das Jahr 2020.

Diese Beschränkungen sind wichtig 
für folgende Transporte:

• Lkw mit über 7,5 Tonnen
• Gefahrgut
• Transporte, die die gesetzlich

Saudi-Arabien: 
Anwendung des Carnet TIR-Verfahrens

Am 23. Januar 2020 hat der saudi-
sche TIR-Verband „Saudi Automobi-
le and Touring Association (SATA)“ 
die Ausgabe von Carnets TIR an sau-
dische Transportunternehmen aufge-
nommen. Zugleich übernimmt der 
Verband die Rolle des TIR-Bürgen 
gegenüber den saudischen Zollbe-
hörden. Somit kann das Carnet TIR-
Versandverfahren ab sofort auch auf 

Dänemark: Vereinbarung zum Mindestlohn 
bei Kabotage und kombiniertem Verkehr 
für ausländische Unternehmen

Die dänische Regierung hat eine po-
litische Vereinbarung zur Einführung 
eines Mindestlohns für ausländische 
Transportunternehmen vorgelegt, die 
in Dänemark Kabotagebeförderun-
gen mit Fahrzeugen über 3,5 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht oder Vor- 
oder Nachläufe im kombinierten 
Verkehr durchführen. Ausgenommen 
hiervon sollen internationale Trans-
porte sein.

Diese Vereinbarung erfordert eine 
Änderung des dänischen Entsendege-
setzes, die dann noch vom dänischen 
Parlament angenommen werden 
muss. Man geht davon aus, dass dies 
in den nächsten Wochen/Monaten 
geschehen wird.

Nach Angaben der dänischen Gewer-
beorganisation ITD enthält die Ver-
einbarung folgende Eckpunkte: 

• Einführung eines Mindeststun-
denlohns für ausländisches Fahr-
personal bei der Durchführung 
von Kabotagebeförderungen oder 
Vor- oder Nachläufen im kombi-
nierten Verkehr. Dieser Mindest-
stundenlohn soll später veröffent-
licht und auf Basis der dänischen 
Tarifverträge festgelegt werden.

• Entsendemeldung mit folgenden 
zu erwartenden Angaben:

• Name und Anschrift des Unter-
nehmens sowie die Kontaktdaten,
• Beförderungsmittel/Fahrzeug,
• Fahrzeugkennzeichen/Registrie-
rungsnummer,
• Beginn und Ende des Trans-
ports,
• Name und Kontaktdaten des 
Fahrers,
• Transportdokumente, die im 
Falle von Kontrollen im Fahrzeug 

mitzuführen sind: Entsendebe-
scheinigung, Arbeitsvertrag, Ge-
halts-/Lohnnachweis, Nachweise 
der Arbeitszeit.

Im Falle des Fehlens einer Entsen-
debescheinigung oder falls die Ent-
sendemeldung unvollständig bzw. 
unzureichend ist, wird ein Bußgeld 
von 10.000 DKK (ca. 1.340 Euro) 
erhoben. Bei wiederholten Verstößen 
erhöht sich das Bußgeld um 100 Pro-
zent.

Falls der Mindestlohn nicht einge-
halten wird, erfolgt die Festlegung 
des Bußgeldes auf Basis der Differenz 
zwischen dem Mindestlohn und dem 
tatsächlich bezahlten Lohn, mindes-
tens aber bei 35.000 DKK (4.700 
Euro). Bei wiederholten Verstößen 
gegen den Mindestlohn erhöht sich 
das Bußgeld um 100 Prozent.

 vorgeschriebenen Maße
 überschreiten

Zu Ihrer Information gibt es jeweils 
eine deutschsprachige Zusammenfas-
sung der Vorschriften. Die detaillierte 
Aufstellung finden Sie unter: 
https://www.wko.at/branchen/stmk/
transport-verkehr/gueterbefoerde-
rungsgewerbe/internationale-fahr-
verbote-laenderinfo.html

dem Territorium des Königreichs 
Saudi-Arabien durchgeführt werden.

Die TIR-Versicherer übernehmen 
seit dem 23. Januar 2020 die De-
ckung für die Nutzung aller Carnets 
TIR auf saudischem Gebiet bis zu 
einer Abgabenlast von 100.000 Euro 
pro Carnet TIR. Zum TIR-Verfahren 

zugelassene Transportunternehmen 
aus allen TIR-Staaten können daher 
jetzt TIR-Transporte durchführen, 
die saudisches Gebiet berühren. Ab 
demselben Zeitpunkt können sau-
dische TIR-Transporteure das TIR-
Verfahren für den Transport in allen 
anderen TIR-Staaten nutzen. Auch 
dafür besteht die Deckungszusage 
der TIR-Versicherer. Bu
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Bulgarien: Neues Mautsystem

Seit 1. März 2020 nehmen die zu-
ständigen bulgarischen Behörden ein 
elektronisches Mautsystem für Fahr-
zeuge und Fahrzeugkombinationen 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
über 3,5 t (sowohl für Personen als 
auch für Güter) in Betrieb. Die 
grundlegenden Rechte und Pflichten 
der Verkehrsteilnehmer sind im Stra-

ßenverkehrsgesetz in seiner geänder-
ten Fassung festgelegt.

Die Liste der mautpflichtigen Stra-
ßenabschnitte und der Tarif wurden 
vom Ministerrat offiziell veröffent-
licht.

Die zu entrichtende Gebühr hängt 

von der zurückgelegten Strecke, den 
technischen Merkmalen des Fahr-
zeugs (Gewichtsklasse, Anzahl der 
Achsen, Emissionsklasse) und der 
Straßenkategorie ab. Das Mautsys-
tem umfasst alle Autobahnen und 
alle Straßen der 1. Klasse.

Weitere Informationen finden Sie auf 
der Website – https://www.bgtoll.bg/
de/mautgebuhr.
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Gebrauchte Klein-
transporter 3,5 t zu 

Top-Preisen!

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch!

Oldtimer Geländewagen Rarität!! - Alfa Romeo „Matta“ AR51 1900, Bj. 1952, Top restauriert, Nur 1800 Stück wurden gebaut!
2x Mercedes Sprinter 514 CDI Koffer 3,5to Gesamtgewicht !! (143 PS EURO 6) 4250x2100x2200, Klima, Tempomat, 3 Sitzer, ausziehbare Treppe etc., Bj. 2017, 21000/37000 KM !!! 
Mercedes Sprinter 313 CDI Kasten Mixto (129 PS EURO 5) 3300x1800x1600, 3-9 Sitzer möglich (LKW typisiert!!) Klima, Standheizung etc., Bj. 2011, 150000 KM 
Fiat Ducato JTD 130 Koffer/LBW (130 PS EURO 5), mit hydr. Ladebordwand, 915 Kg Nutzlast!! 4250x2100x2200, Klima, Navigation, Bluetooth, Tempomat etc. Bj. 2016, 65000 KM
Fiat Ducato JTD 120 Koffer/LBW (120 PS EURO 5), 3050x2050x1850, Nutzlast 1050 Kg!! Klima, Tempomat, 3-Sitzer etc. Bj. 2010, 98000 KM
Fiat Ducato JTD 120 Koffer (120 PS EURO 5), 4000x2050x2050, Rolltor, ausziehbare Rampe, Nutzlast bis 1100 Kg (dzt. 950 Kg), 3-Sitzer etc. Bj. 2011, 61000 KM 
Ford Transit 125EL350 Kipper Doppelkabine (125 PS EURO 5) Zwillingsbereift Kippaufbau 2700x2100x400 mit großer Staubox hinter Fahererhaus, Klima, Anhängevorrichtung etc., Bj. 
2016, 65000 KM 
Ford Transit 125EL350 Koffer/LBW (125 PS EURO 5) Zwillingsbereift 4250x2100x2200, ca. 760 Kg Nutzlast, Klima etc., Bj. 2017, 71000 KM 
2x Ford Transit 125EL350 Koffer (125 PS EURO 5) Zwillingsbereift 4250x2100x2200, Klima etc., Mod. 2017, 51000/96000 KM 
Ford Transit 155EL350 Koffer (155 PS EURO 5) Zwillingsbereift 4250x2100x2200, Klima etc., Bj. 2013, 77000 KM 
Ford Transit 125FT350 Allrad 4x4 HD-Kasten Maxi (125 PS EURO 5) 4100x1750x1850, Klima, 270° Hecktüren, Winterpaket etc., Bj. 2012, 132000 KM 
Citroen Jumper 2.2 HDI 150 Koffer (150 PS EURO 5) 4200x2100x2200, Klima etc., Nutzlast ca. 1to, Mod. 2016, 87000 KM
VW Caddy Maxi TDI (110 PS) Allrad-4motion, 5-Sitzer LKW!! Klima, AHV, Metallic, Standheizung etc. Bj. 2015, KM 88000
VW Caddy TDI (110 PS) Allrad-4motion, 4-Sitzer LKW!! Klima, AHV, Metallic etc. Bj. 2013, KM 136000
Radlader (3,3to) Kramer 280, Vollkabine/Heizung, Allradlenkung, Schnellwechsler, Schnee- und Leichtgutschaufel, Palettengabel etc, Bj. 2006
Shibaura CM314 – Universalfahrzeug mit Frontmulchmäher 150cm und Schneeschild 190cm, Fronthydraulik, Allradantrieb, Dieselmotor 31 PS, Kabine mit Heizung, etc., Bj. 2011, ca. 3200 Bh

Mit dem Alaskan präsentiert 
Vogl + Co Graz den beliebten 
Pick-Up von Renault für den 
europäischen Markt. Der Alles-
könner in der Nutzfahrzeug-
klasse mit 1 t Nutzlast und 3,5 
t Anhängelast ermöglicht mit 
seiner groß dimensionierten La-
defläche, seinen ausgeprägten 
Offroad-Fähigkeiten und sei-
ner robusten Konstruktion, ein 
vielseitiges Einsatzspektrum für 
Beruf und Freizeit. 

Mit 5,39 m Länge, 1,81 m Höhe und 
1,85 m Breite entspricht der Alaskan 
dem Maßkonzept der Midsize-Pick-up-
Klasse. Auch das Design folgt mit der 
Betonung von Kraft und Robustheit den 
Regeln des Pick-up-Segments. Kenn-
zeichen sind der große Kühlergrill mit 
Chromeinsätzen und dem dominanten 
Renault-Rhombus sowie die muskulös 
ausgeformte Motorhaube. 

Als Motorisierung für den vorsteuerabzugs-
berechtigten und NoVA-freien Alaskan 
dient ein durchzugsstarker Common-Rail-
Diesel mit 2,3 Litern Hubraum. Das im 
Renault Master erprobte, starke Triebwerk 
mit Start-Stopp-System steht in der Leis-
tungsstufe 140 kW/190 PS zur Verfügung. 
Der ENERGY dCi 190 ermöglicht jeweils 

Renault ALASKAN
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einen kombinierten Verbrauch von 6,3 Li-
ter Diesel pro 100 Kilometer (167 g CO2/
km).  Alternativ zum 6-Gang-Schaltge-
triebe haben Kunden beim ENERGY dCi 
190 die Wahl einer 7-Stufen-Automatik. 
In dieser Kombination benötigt der Alas-
kan im Schnitt 6,9 Liter pro 100 Kilome-
ter (183 g CO2/km).
Der Alaskan mit Doppelkabine verfügt 
serienmäßig über den zuschaltbaren 
Allradantrieb.  Auf asphaltierten Straßen 
fährt der Pick-up mit Hinterradantrieb. In 
leichtem Gelände oder bei nachlassen-
der Traktion lässt sich während der Fahrt 
bei Geschwindigkeiten bis 60 km/h per 
Drehregler durch den Wechsel in den 
„4H“-Modus der Allradantrieb aktivie-
ren. Ein Untersetzungs-Getriebe steht 
ebenfalls serienmäßig zur Verfügung, 

wie auch für das extreme Gelände eine 
optimale 100 % Differenzialsperre. Be-
reits die Basisausstattung umfasst den 
Tempopiloten mit Geschwindigkeitsbe-
grenzer, das schlüssellose Zugangssys-
tem Keyless Entry und das CD-Radio 
mit Blue-tooth-Schnittstelle sowie AUX- 
und USB-Anschluss. Hinzu kommen der 
Bordcomputer, elektrische Fensterheber 
vorne und hinten sowie die manuelle 
Klimaanlage mit separaten Lüftungsdü-
sen im Fond.
Den Alaskan gibt es bereits ab 40.080 
Euro brutto bei   Vogl + Co in Graz!
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Gesetzliche Änderungen im Arbeits- und Sozialrecht 
seit 1. Jänner 2020

Anspruch auf Pflegekarenz 
und Pflegeteilzeit BGBl I 
93/2019 

Derzeit können Arbeitnehmer (AN) 
mit dem Arbeitgeber (AG) zur Pflege 
naher Angehöriger die Herabsetzung 
der Arbeitszeit auf mind. 10 Wochen-
stunden (Pflegeteilzeit) oder eine Ka-
renz (Pflegekarenz) im Ausmaß von 
1–3 Monaten vereinbaren. Vorausset-
zung für beide Modelle ist, dass das 
Arbeitsverhältnis 3 Monate gedauert 
hat und der Angehörige die Pflegestu-
fe 3 bezieht.
In Betrieben mit mehr als 5 AN gibt es 
nun einen Rechtsanspruch auf 2 Wo-
chen Pflegekarenz/-teilzeit. Kommt 
es während dieses Zeitraums zu kei-
ner Vereinbarung mit dem AG, die 
Freistellung auf insgesamt 3 Monate 
auszuweiten, dann hat der AN auf 
Verlangen einen Rechtsanspruch auf 
weitere 2 Wochen. Der Rechtsan-
spruch beträgt daher insgesamt höchs-
tens 4 Wochen. Die Voraussetzungen 
sind dem AG auf Verlangen zu be-
scheinigen bzw. glaubhaft zu machen.

SV-Reform voll wirksam 

Die SV-Reform wird voll wirksam 
mit folgenden Eckpunkten:
• Reduktion der Sozialversiche-

rungsträger von 21 auf 5, Fusi-
on der 9 GKK zur ÖGK, Fusion 
SVA mit SVB zur SVS

• Zusammenlegung und Verkleine-
rung der Selbstverwaltungskörper

• Parität zwischen Dienstnehmer- 
und Dienstgebervertretern in den 
Selbstverwaltungskörpern von 
ÖGK und PVA

• Die Übertragung der SV-Prüfung 
auf die Abgabenbehörden hat der 
VfGH mit Wirksamkeit 1. Juli 

2020 für verfassungswidrig er-
klärt. Das betrifft den geplanten 
Prüfdienst für lohnabhängige Ab-
gaben und Beiträge (PLAB) beim 
Finanzministerium.

Ausgleichszulagenbonus/
Pensionsbonus BGBl I 
2019/84 

Für kleine Pensions- oder für Aus-
gleichszulagenbezieher wird ein Bo-
nus geschaffen: Bei Vorliegen von 
360 Beitragsmonaten (30 Jahre) der 
Pflichtversicherung aufgrund einer 
Erwerbstätigkeit erhöht sich der Ein-
zelrichtsatz auf künftig 1.025 Euro 
netto (1.080 Euro brutto). Bei Vor-
liegen von 480 Beitragsmonaten (40 
Jahre) der Pflichtversicherung auf 
Grund einer Erwerbstätigkeit beträgt 
die Mindestpension künftig 1.200 
Euro netto (1.315 Euro brutto). Ehe-
paaren wird bei Vorliegen von 40 
Beitragsjahren ein Betrag von 1.500 
Euro netto (1.782 Euro brutto) ge-
bühren. Angerechnet werden bis zu 
zwölf Monate Präsenz- bzw. Zivil-
dienst sowie bis zu fünf Jahre Kinder-
erziehungszeiten.

Pflegegeld BGBl I 2019/80 

Das Pflegegeld wird in allen sieben 
Stufen jährlich mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor nach dem ASVG 
valorisiert.

Steuerreformgesetz 2020

(Entlastung Sozialversicherungsbei-
träge; Erhöhung Umsatzsteuergren-
ze) BGBI I 103/2019

Geringverdienende AN und Pensi-

onisten werden ab dem Kalender-
jahr 2020 bei den Sozialversiche-
rungsbeiträgen entlastet. Im Wege 
der Veranlagung – also nicht über 
die Lohnverrechnung – werden So-
zialversicherungsbeiträge bis zu ei-
ner gewissen Grenze rückerstattet 
(SV-Bonus). Zu dem Zweck werden 
Absetzbeträge erhöht und die beste-
hende Rückerstattung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen ausgebaut.

Für alle Selbstständigen und Bauern 
wird der Krankenversicherungsbei-
trag um 0,85 % reduziert. Anstelle 
von 7,65 % beträgt der Krankenver-
sicherungsbeitrag für die Versicher-
ten künftig nur mehr 6,80 %. Damit 
werden Selbstständige im Bereich der 
Krankenversicherung deutlich entlas-
tet. Der Bund ersetzt der Sozialversi-
cherungsanstalt der Selbstständigen 
den Einnahmenentfall.

Pensionspaket – Pensionsan-
passungsgesetz 2020
(PAG 2020) BGBI I 98/2019 und 
Steuerreformgesetz 2020 (StRefG 
2020) BGBI I 103/2019

• Außerordentliche Pensionser-
höhung
Für das Jahr 2020 erfolgt eine au-
ßerordentliche – über der Inflati-
on liegende – vom Gesamtpensi-
onseinkommen abhängige, sozial 
gestaffelte Pensionserhöhung. Die 
Erhöhung beträgt bei einem Ge-
samtpensionseinkommen:
- bis zu 1.111,00 Euro: 3,6 %
- von 1.111,01 Euro bis zu 
2.500,00 Euro: 3,6 % bis 1,8 % 
linear absinkend
- von 2.500,01 Euro bis zu 
5.220,00 Euro: 1,8 %
- von 5.220,01 Euro und mehr: 
94,00 Euro

• Keine Abschläge bei Frühpensi-
onen nach 45 Jahren: Bei Vorlie-
gen von mindestens 540 Beitrags-
monaten der Pflichtversicherung 
aufgrund einer Erwerbstätigkeit 
(45 Jahre) erfolgt keine Vermin-
derung der (Pensions-)Leistung 
nach dem ASVG bzw. dem APG. 
Dabei gelten auch bis zu 60 Ver-
sicherungsmonate (5 Jahre) für 
Zeiten der Kindererziehung als 
Beitragsmonate aufgrund einer 
Erwerbstätigkeit.

• Entfall der Wartefrist für die ers-
te Pensionsanpassung: Neu an-
gefallene Pensionen werden künf-
tig bereits mit Jahresbeginn nach 
dem Stichtag erhöht (z. B. Anfall 
der Pension: 30.11.2019 -> Erste 
Pensionserhöhung: 01.01.2020) 
Inkrafttreten: Tag nach der Kund-
machung im Bundesgesetzblatt

• Abschlagsfreies Sonderruhe-
geld nach dem Nachtschwerar-
beitsgesetz (NSchG): Das Son-
derruhegeld unterliegt künftig 
- ungeachtet der Anzahl der Bei-
trags- bzw. Versicherungsmonate 
- keiner Verminderung mehr.
Inkrafttreten: Tag nach der Kund-
machung im Bundesgesetzblatt

Schrittweise Anhebung des 
Zugangsalters zur Altersteil-
zeit 
BGBl I 2018/30 

Das Zugangsalter wurde bereits mit 
1. Jänner 2019 um 1 Jahr angehoben. 
Seit 1. Jänner 2020 ist der Antritt für 
Männer frühestens ab 60 und für 
Frauen ab 55 Jahre möglich.

Nach einem Durchführungserlass 
geht ein einmal erreichter Zugang 
nicht verloren. Bsp: Ein Mann wird 
am 01.12.2019 59 Jahre alt und hätte 
daher nach alter Rechtslage Zugang 
zur Altersteilzeit gehabt (wenn die 
übrigen Voraussetzungen vorliegen). 
Durch die neue Rechtslage verliert 
er den Zugang nicht, er kann 2020 
auch bereits mit 59 Jahren in die Al-
tersteilzeit gehen.
 
 
Lohnnebenkosten

• Der IESG-Beitrag wird von 
0,35% auf 0,20 % gesenkt (BGBl 
II 356/2019). Das bedeutet eine 
Entlastung für Betriebe um rund 
170 Mio. Euro pro Jahr. Damit 
hat die WKÖ eine langjährige 
Forderung durchgesetzt.

• Der Beitrag nach dem Nacht-
schwerarbeitsgesetz steigt auf-
grund gesetzlicher Vorgaben von 
3,4 auf 3,8 %. BGBl II 373/2019

• Die Auflösungsabgabe (BGBl I 
2018/30), die AG bei bestimm-
ten Beendigungen von Dienstver-
hältnissen zahlen müssen, entfällt 
ersatzlos. Das bedeutet eine Ent-
lastung für Betriebe von 77 Mio. 
Euro pro Jahr.

Asylwerber in Lehre 
(Änderung des FPG): Hemmung 
der Rückkehrentscheidung (Gesetz-
werdung bleibt abzuwarten) Be-
schluss 

Am 11. Dezember 2019 wurde vom 
Nationalrat beschlossen, dass Asyl-

werber trotz negativer Asylentschei-
dung ihre Lehre beenden können. 
Die Regelung wurde durch eine 
Änderung im Fremdenpolizeigesetz 
(§ 55a FPG; Hemmung der Rück-
kehrentscheidung) umgesetzt.

Die mit einer Rückkehrentscheidung 
verbundene Frist zur freiwilligen Aus-
reise beginnt damit erst mit Beendi-
gung des Lehrverhältnisses zu laufen. 
Voraussetzung dafür ist die rechtzei-
tige Mitteilung über das Bestehen 
eines Lehrverhältnisses an das Bun-
desamt für Asyl- und Fremdenwesen 
mit Abschrift des Lehrvertrages und 
allenfalls Termin der Lehrabschluss-
prüfung. Spätestens vier Jahre ab Be-
ginn der Lehre muss der Asylwerber 
jedenfalls ausreisen.

Auflösungsabgabe: Entfall seit 1. Jänner 2020
Die Auflösungsabgabe, die Arbeitgeber bei bestimmten Beendigungen von Dienstverhältnissen zahlen mussten, 
ist mit Wirkung seit 1. Jänner 2020 abgeschafft worden und entfällt.
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Regierungsprogramm

Mit dem türkis-grünen Regierungs-
programm wurde geschafft, was in 
ganz Europa seines Gleichen sucht. 
Es waren fordernde Verhandlungen, 
aber wir haben es geschafft unsere 
zentralen Anliegen durchzusetzen, 
europaweit Vorbild zu sein und zu 
zeigen, dass Wirtschaft und Klima-
schutz kein Widerspruch sind. Der 
wichtige Weg der Entlastung für 
unsere Mitglieder und für unseren 
Wirtschaftsstandort wird fortgesetzt. 
So bringt die neue Regierung eine 
weitere Senkung der Steuerlast sowie 
Förderungen und Investitionen bei 
gleichzeitiger Nutzung der Chancen 
der Ökologisierung auf den Weg.
Für alle unsere Mitgliedsbetriebe und 
Sparten konnten wir wichtige Anlie-
gen und Ideen ins Regierungspro-
gramm einbringen. 

Die wichtigsten Erfolge für 
den Verkehrsbereich im 
Überblick: 

• Mobilitätsmasterplan 2030 für 
eine wirkungsorientierte integ-
rierte Strategie für Luft-, Wasser-, 
Schienen-, Straßenverkehr so-
wie verkehrsträgerübergreifende 
strategische Planung beim Bau/
Ausbau von Infrastruktur nebst 
Sicherung und Ausbau von inter-
modalen Verlademöglichkeiten 
und Verkehrsknoten 

• Strategie zur Verwendung alterna-
tiver Energieträger in der Mobilität 
(E-Mobilität, Wasserstoff, synthe-
tische Treibstoffe) mit Fokus auf 
Gesamt-Klimabilanz sowie eine 
unabhängige und wissenschaftlich 
fundierte Wirkungsfolgenabschät-
zung, welche die Zielerreichung 
belegt als Voraussetzung für den 
Beschluss des NEKP

• Zusage von Förderangeboten für 
emissionsfreie Antriebe in den 
Flotten mit Vereinfachung des 
Förderregimes

• Bekenntnis zum Ö-Transport- & 
Logistikgewerbe: Mit stringen-
ten Lkw-Kontrollen sicherstellen, 
dass Sozialstandards und Lenkzei-
ten, Tempolimits und Höchstge-
wicht sowie Kabotage eingehal-
ten werden und so das heimische 
Frächtergewerbe und den Logis-
tikstandort stärken 

• Gleiche und faire Rahmenbe-
dingungen im Transport durch 
Evaluierung und Novellierung 
der Offroad-VO und des KFG in 
Bezug auf den missbräuchlichen 
Einsatz von Traktoren sowie Bü-
rokratieabbau im Straßenverkehr 

• Prüfung einer möglichen stärke-
ren Bevorteilung von Fahrzeugen 
der modernsten Fahrzeuggenera-
tion EURO VI d (Abgasnorm) 

• Mobilitätsgarantie für alle in Stadt 
und Land mit weitgehend stündli-
chen, ganztägigen ÖV-Angeboten 
im urbanen und ländlichen Raum 
durch sämtliche Mobilitätsservices, 
nebst Änderung und Sicherstellung 
der Finanzierungsregelungen

• Evaluierung, Überarbeitung und 
gegebenenfalls Aufstockung des 
ÖBB-Rahmenplans 2020–2025, 
um die Fertigstellung des Zielnet-
zes 2025+ zu beschleunigen und 
dringliche Nahverkehrs-Projekte 
in Ballungsräumen rasch zu star-
ten samt Sicherstellung der Finan-
zierungsverträge

• Je eine Öffi-Milliarde für den 
Nah- und Regionalverkehr für 

Ausbau und Verbesserung des öf-
fentlichen Verkehrs 

• Aufrechterhaltung der existieren-
den Programme im Bereich der 
Privatbahnen und Forcierung/
Förderung von Anschlussbahnen 

• Etablierung einer gemeinsamen 
Bestellorganisation um zur ab-
gestimmten Planung von Bahn- 
und Busverkehrsausschreibungen 
zu kommen

• Paradigmenwechsel vom Billigst-
bieter zum Bestbieter sowie Total 
Cost of Ownership (TCO) und 
Anwendung von Qualitäts- und 
Sozialkriterien bei regionalen 
Ausschreibungen im Busverkehr

• Streichung der Eigenstromsteuer 
auf alle erneuerbaren Energieträ-
ger und Senkung der Energieab-
gabe auf Bahnstrom 

• Bekenntnis zu einem fairen Wett-
bewerb zwischen Taxis und digi-
talen Mobilitätsanbietern durch 
eine klare gesetzlich regulierte 
Gewerbegrundlage (Gelegen-
heitsverkehrsgesetz)

• Prüfung einer eigenen Mautka-
tegorie für Autobusse bzw. Reise-
busse zur Reduktion des Indivi-
dualverkehrs

• Bekenntnis zum maßgeblichen 
Beitrag der österreichischen Seil-
bahnwirtschaft zu Wertschöp-
fungsmöglichkeiten im ländli-
chen Raum sowie Nutzung als 
Verkehrsmittel vor allem im urba-
nen Raum (Stadtseilbahn)

Selbstverständlich gibt es in jedem 
Regierungsprogramm Punkte, die 

für die Wirtschaft herausfordernd 
sind. Bei diesen Themen wird sich 
die WKÖ mit all ihrer Expertise ver-
stärkt einbringen. Das gilt insbeson-
dere auch für die geplante Task Force 
zur CO2-Bepreisung.

In Summe können wir mit dem Re-
gierungsprogramm für die Wirtschaft 
sehr zufrieden sein. Gerade ange-
sichts der schwächelnden Konjunk-

Incoterms 2020 traten mit 1. Jänner 2020 in Kraft!
Was sind Incoterms? „Die Incoterms® 
– International Commercial Terms 
– sind weltweit anerkannt und im 
internationalen Handel von großer 
Bedeutung. Sie regeln die Rechte 
und Pflichten von Käufer und Ver-
käufer in Bezug auf Kosten, Risiko, 
Versicherung, Be- und Entladung, 
Transportdokumente, Zölle, Steuern, 
Verpackung und einiges mehr. […]“ 

(Quelle: https://www.icc-austria.org/
incoterms2020.htm) 

Sowie: „Sie wurden erstmals im Jahr 
1936 von der Internationalen Han-
delskammer (ICC) aufgestellt und 
werden alle 10 Jahre an die gängi-
ge Praxis angepasst. Die Incoterms® 
2020 gelten seit 1. Jänner 2020 und 
bringen zahlreiche Neuerungen, die 

die Anwendbarkeit vereinfachen 
und die Verständlichkeit erhöhen.“ 
(Quelle: https://www.icc-austria.
org/de/Publikationen/Buecherliste-
-Bestellung/Internationaler-Trans-
port/543.htm#publication543) 

Weitere Informationen finden Sie 
auch unter: https://www.icc-austria.
org/incoterms2020.htm 

tur hat die rasche Fortsetzung des 
Entlastungskurses sowie die Förde-
rungen und Investitionen in unserem 
Verkehrssektor oberste Priorität. Egal 
ob Einzelunternehmer, Klein- oder 
Großbetrieb – für Unternehmen aller 
Größenklassen finden sich positive 
Vorhaben im Regierungsprogramm – 
von der Ausweitung des Gewinnfrei-
betrags, der weiteren Erhöhung der 
Wertgrenze für geringwertige Wirt-

schaftsgüter, über die einfachere steu-
erliche Absetzbarkeit von Arbeits-
zimmern, bis hin zur Senkung der 
Körperschaftssteuer oder die Reduk-
tion der ersten, zweiten und dritten 
Stufe des Einkommenssteuertarifs. 
 
Denn gemeinsam schaffen wir mehr. 
Mehr für unsere Betriebe, unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und mehr für Österreich in Europa.
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Jobrad – sozialversicherungsrechtliche Beurteilung

Mit dem Steuerreformgesetz 2020 
wurde mit Wirkung seit 1. Jänner 
2020 eine Sachbezugsbefreiung für 
Krafträder mit einem CO2-Emissi-
onswert von 0 Gramm pro Kilometer 
eingeführt. Zur sozialversicherungs-
rechtlichen Beurteilung haben wir, 
in Abstimmung mit der lohnsteuer-
lichen Beurteilung, folgende Modelle 
mit der ÖGK abgeklärt.

Modell 1: 
Ein Arbeitgeber schafft E-Bikes an 
und stellt diese seinen Arbeitnehmern 
zur Verfügung (die Nutzung erfolgt 
in unterschiedlichem Ausmaß, teils 
betrieblich und teils privat bis hin 
zur gänzlichen Privatnutzung). Die 
Arbeitnehmer zahlen für die private 
Nutzung eine monatliche Nutzungs-
gebühr an den Arbeitgeber, welche 
dieser vom Gehalt der Arbeitnehmer 
einbehält.

Modell 2: 
Ein Arbeitgeber schafft E-Bikes an 
und stellt diese seinen Arbeitneh-
mern zur Verfügung (die Nutzung er-
folgt in unterschiedlichem Ausmaß, 
teils betrieblich und teils privat bis 
hin zur gänzlichen Privatnutzung). 
Die Arbeitnehmer zahlen für die pri-
vate Nutzung keine monatliche Nut-
zungsgebühr an den Arbeitgeber.

Sozialversicherungs-
rechtliche Beurteilung 
Modell 1 und 2:
Gemäß § 50 Abs. 2 ASVG ist für 
die Bewertung von Sachbezügen die 
Sachbezugswerteverordnung maß-
geblich. Besteht für Dienstnehmer 
die Möglichkeit, ein arbeitgeberei-
genes Fahrrad oder Kraftrad mit 
einem CO2-Emissionswert von 0 
Gramm pro Kilometer für nicht 
beruflich veranlasste Fahrten ein-

Wartungserlass 2019 zur UStR 2000 veröffentlicht, 
RZ 345 / Tankkarten

Ursprünglich beabsichtigte die ös-
terreichische Finanzverwaltung das 
Tankkartengeschäft mit einem neuen 
Abschnitt Rz 345 der Umsatzsteuer-
Richtlinie (UStR) aufgrund des Eu-
GH-Urteils in der Rs. Vega (EuGH 
15. Mai 2019, C-235/18) umsatz-
steuerrechtlich neu zu qualifizieren. 
Geplant war, dass Treibstofflieferun-
gen unter Einsatz von Tankkarten 
nicht mehr als Reihengeschäft beur-
teilt werden. Gleiches sollte bei der 
Verrechnung der fahrleistungsabhän-
gigen Maut von der ASFINAG an ein 
Tankkartenunternehmen gelten.
Dies hätte weitreichende Auswirkun-
gen sowohl auf die Tankkarten-Emit-
tenten als auch auf deren Kunden 
und Vorlieferanten gehabt und die 
Vorteile des bisherigen Tankkarten-
geschäftsmodels (koordinierte, ge-
bündelte und zeitnahe Abrechnung 
über die Tankkartenunternehmen) 
zunichte gemacht.

Umso erfreulicher ist es, dass die 
Neufassung der Rz 345 UStR nun 
mit der von WKÖ befürworteten 
Textierung im Wartungserlass 2019 
veröffentlicht wurde und somit eine 
weitreichende Umstellung verhindert 
werden konnte.

Rz 345 lautet: 
[…]
Software-Überlassung: Beim Verkauf 
von Standard-Software auf Diskette 
oder anderen Datenträgern liegt eine 
Lieferung vor (siehe auch Rz 642c). 
Bei der Überlassung nicht standar-
disierter Software, die speziell nach 
den Anforderungen des Anwenders 
erstellt wird oder die eine vorhan-
dene Software den Bedürfnissen des 
Anwenders individuell anpasst, liegt 
eine sonstige Leistung vor. Auch die 
Übertragung von Standard-Software 

auf elektronischem Weg (z. B. Inter-
net) ist eine sonstige Leistung.

Vertrag über die Verwaltung von 
Tankkarten: Bei der Verrechnung 
von Treibstoff unter Verwendung von 
Tankkarten durch einen Mineralöl-
unternehmer an einen Unternehmer, 
der im Rahmen einer Vereinbarung 
über die Verwaltung von Tankkarten 
für den unmittelbaren Verwender 
der Tankkarte, Tankkarten lediglich 
organisiert und verwaltet, kommt 
es einerseits zu einer Lieferung von 
Treibstoff des Mineralölunterneh-
mers an den unmittelbaren Verwen-
der der Tankkarte sowie andererseits 
zu einer Dienstleistung des die Ver-
waltung der Tankkarten ausführen-
den Unternehmers an den unmit-
telbaren Verwender der Tankkarte. 
Diese Dienstleistung kann unter den 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Z 8 
lit. a UStG 1994 steuerfrei sein (vgl. 
EuGH 15.05.2019, C-235/18, Vega 
International Car Transport and Lo-
gistic). 

Bei Tankkartenverträgen, die den 
Einkauf und Verkauf von Treibstof-
fen regeln, ist hingegen von einer 
Lieferung in der Reihe auszugehen. 

Das bedeutet, dass die Abrechnungen 
der Tankkartenunternehmen umsatz-
steuerlich weiterhin als Reihenge-
schäfte behandelt werden: 
Der Fahrer eines Transportunterneh-
mens kann wie bisher den Lkw unter 
Vorweis einer Tankkarte betanken 
und der Treibstofflieferant (Tankstel-
lenbetreiber bzw. Mineralölunterneh-
men) rechnet dann den Treibstoff an 
das Tankkartenunternehmen ab. Das 
Tankkartenunternehmen hat dann in 
der Regel monatlich in Form einer 
Sammelrechnung mit einer Übersicht 
über die angefallenen Tankvorgänge 
(Menge, Preis etc.) den Treibstoff an 
die Frachtunternehmen abgerechnet. 
Dieses System hat den großen Vor-
teil, dass es für alle Beteiligten eine 
rasche, einfache, übersichtliche und 
sichere Abrechnung ermöglicht und 
einfach zu administrieren ist. 

Besondere Relevanz hat diese Information für das Fahrradbotengewerbe!

schließlich Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte zu benützen, 
ist kein Sachbezugswert anzusetzen 
(§ 4 b der Sachbezugs-Werte-Verord-
nung, BGBl. II Nr. 314/2019). 

Für die private Benützung eines der-
artigen „Jobrads“ sind somit auch 
keine Sozialversicherungsbeiträge zu 
entrichten. Da der Sachbezug mit 
Null bewertet wird, kann die bloße 
Zurverfügungstellung eines Dienst-
rades durch den Dienstgeber bei ge-
ringfügig Beschäftigten auch nicht zu 
einem Überschreiten der Geringfü-
gigkeitsgrenze führen. 

Sofern der Dienstgeber einen monat-
lichen Geldbetrag für die Privatnut-
zung eines derartigen Jobrads vom 
Lohn/Gehalt in Abzug bringt, liegt 
eine Einkommensverwendung durch 
den Dienstnehmer vor, weshalb eine 
allfällige Nutzungsgebühr keine Aus-
wirkung auf die Höhe des beitrags-
pflichtigen Entgeltes gemäß § 49 
Abs. 1 ASVG hat. Es sind daher auch 
für diesen Entgeltteil Sozialversiche-
rungsbeiträge zu entrichten. (Ob ein 
derartiger Abzug durch den Arbeitge-
ber arbeitsrechtlich zulässig ist – ev. 

Unterschreitung des KV-Mindestbe-
zugs – wäre allerdings gesondert zu 
prüfen.)

Modell 3: 
Der Arbeitgeber gewährt dem Arbeit-
nehmer ein zinsenfreies Arbeitgeber-
darlehen. Damit finanziert dieser die 
Miete von E-Bikes samt Kauf (Miet-
kauf ) von Drittanbietern (Fahrrad-
händlern).

Sozialversicherungs-
rechtliche Beurteilung 
Modell 3:
Gemäß § 49 Abs. 3 Z 19 ASVG 
liegt kein beitragspflichtiges Entgelt 
hinsichtlich Zinsersparnissen aus 
zinsverbilligten oder unverzinslichen 
Arbeitgeberdarlehen vor, soweit das 
Darlehen 7.300 Euro nicht übersteigt. 
Bei Nichtüberschreiten dieser Grenze 
liegt beim Dienstnehmer somit kein 
beitragspflichtiger Sachbezug vor. 
Übersteigt das Arbeitgeberdarlehen 
den Betrag von 7.300 Euro, ist ein 
Sachbezug nur vom übersteigenden 
Betrag nach den Bestimmungen des 
§ 5 der Sachbezugswerteverordnung 
zu ermitteln und als beitragspflichti-
ges Entgelt abzurechnen. 
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Aktuelle VPI- und 
Inflationsentwick-
lung in Österreich
Die aktuelle Entwicklung des Ver-
braucherpreisindex sowie der In-
flation finden Sie unter 
www.dietransporteure.at

Entwicklung 
Dieselpreis und 
Transportkosten-
index
Die aktuelle Entwicklung zum 
Dieselpreis und Transportkosten-
index ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar.

TRANSPORTEURE A–Z: Melden auch Sie sich an!

• Das Transporteure A–Z ist eine 
Abwandlung des WKO Firmen 
A–Z und erlaubt eine gezielte Su-
che nach Transportunternehmen 
nach bestimmten Suchkriterien.

• NEU ist, dass wir im Rahmen 
dieses Verzeichnisses auch die 
Möglichkeit geschaffen haben, 

Der Fachverband Güterbeförderung hat sein „Transporteure A–Z“ (das Branchenverzeichnis der 
österreichischen Transporteure und Kleintransporteure), mithilfe der WKO-Inhouse, einem grund-
legenden Relaunch unterzogen:

nach dem „KT-Gütesiegel“ als 
auch einer „Friends on the Road“-
Mitgliedschaft (wird derzeit lau-
fend eingepflegt und aktualisiert) 
bei Unternehmen als „Zertifikat“ 
zu suchen. 

• Nutzen Sie die Möglichkeit auch 
Ihre Firma im Transporteure A–Z 
zu präsentieren. Hierzu klicken 

Sie bitte auf „Meine Unterneh-
mensdaten bearbeiten“ (rechts 
oben − Anmeldung mittels WKO-
Benutzername und Passwort).

• Die Nutzung des Transporteure 
A–Z und der Eintrag darin ist 
kostenlos und eine Serviceleistung 
des Fachverbandes Güterbeförde-
rung.
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Entwicklung Dieselpreis und Transportkostenindex (Stand 
Februar 2020) sowie NEU TKI für Kleintransporteure

Ab sofort neu ist ein Transportkostenindex für 
das Kleintransportgewerbe:

Auf Wunsch der Vertreter des Arbeitskreises 
der Kleintransporteure wurde ein Transport-
kostenindex für das Kleintransportgewerbe 
erarbeitet.

Auf Basis der eingegangenen Rückmeldungen 
wurde eine durchschnittliche Kostenstruk-
tur erstellt, mit der das Kleintransportgewer-
be künftig besser abgebildet werden soll. Als 
Ausgangswert wurde mit 1.1.2020 der Wert 
100 angenommen. Durch Multiplikation mit 
den jeweiligen Veränderungsfaktoren wird die 
Kostenstruktur monatlich aktualisiert. Die 
Bezugsquellen für die Berechnung der Verän-
derungsfaktoren sind offizielle und öffentliche 
Daten, wie z.B. Statistik Austria, ÖNB, KV. 

Der neue Transportkostenindex KT soll dazu 
beitragen, dass in der Branche ein besseres 
Kostenbewusstsein entsteht.

Die Kostenarten bzw. Kostenstruktur im 
Kleintransportgewerbe stellen sich wie folgt 
dar: 

Photovoltaik jetzt noch wirtschaftlicher! 
WKÖ-Branchenfolder zeigen, wie es geht
Immer mehr Unternehmen entschei-
den sich zur Errichtung einer Photo-
voltaik-Anlage auf ihrem Dach oder 
Gelände und decken so einen Teil 
ihres Strombedarfs selbst. Aus gutem 
Grund, denn die Preise von Photovol-
taikmodulen verringerten sich inner-
halb weniger Jahre um mehr als die 
Hälfte. Nun gibt es eine weitere gute 
Nachricht: Auf Betreiben der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKÖ) 
und anderer Organisationen entfällt 
ab 2020 die Elektrizitätsabgabe (1,5 
Cent/kWh) auf den selbst erzeugten 
und selbst verbrauchten PV-Strom 
unabhängig von der Anlagengröße.
 
Viele Unternehmen haben tagsüber 
einen konstanten Stromverbrauch 
und können einen Großteil des mit 

einer PV-Anlage produzierten Stroms 
selbst verwenden. Aber wie wirt-
schaftlich ist eine derartige Eigen-
stromversorgung? Wie lange braucht 
die Investition für Ihre Amortisation?
 
Mit Unterstützung des Klima- und 
Energiefonds hat die Wirtschafts-
kammer Österreich in Zusammen-
arbeit mit dem Energieinstitut der 
Wirtschaft Informationsfolder für 
den Einzelhandel, das Gewerbe, die 
Industrie, die Hotellerie und das 
Transportgewerbe erstellt. Sie bieten 
Unternehmen, die sich schon Gedan-
ken über eine Investition in eine PV-
Anlage gemacht haben, Orientierung 
und wecken Interesse für die Investi-
tion in ein Stück weit Versorgungssi-
cherheit. 
 

Die Flyer beantworten folgende 
Fragestellungen:

• Was bringt mir eine Photovol-
taikanlage?

• Wie packe ich’s an? 
• Ist die Wirtschaftlichkeit gut ge-

nug?
• Wo kann ich mich weiter infor-

mieren?
 
Ein Best-Practice-Beispiel zeigt, was 
Branchenkollegen bereits realisiert 
haben.

Diese Initiative trifft sich auch mit 
aktuellen Vorhaben der neuen Bun-
desregierung (Stichwort „1 Million 
Dächer-Programm“). 
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Friends on the Road: Gemeinsames Auftreten ist das Gebot 
der Stunde − jetzt LogCom-Mitglied werden!
Warum LogCom?

Der Lkw ist ein wichtiges und ver-
bindendes Element zwischen der 
produzierenden Industrie und dem 
Endverbraucher. Dies ist der Bevöl-
kerung und den Entscheidungsträ-
gern leider oft nicht bewusst. Um auf 
die Bedeutung der Transportbranche 
aufmerksam zu machen und die ös-
terreichischen Transporteure als sym-
pathische Partner zu positionieren, 
wurde die Marke „LKW – Friends 
on the Road“ von der Arbeitsgemein-
schaft LogCom ins Leben gerufen.

Was macht LogCom?

Die Initiative fällt besonders durch 
die gelben, sympathischen Fahrzeug-
beklebungen bzw. Fahrzeugbeschrif-

tungen im „Friends on the Road“-
Design auf. Lassen auch Sie Ihr 
Fahrzeug bekleben und machen auf 
die Wichtigkeit der Transportbran-
che aufmerksam. Diese Marke ist 
ein Bekenntnis zur österreichischen 
Transportwirtschaft, von der Bran-
che, für die Branche!

Wie können Sie 
helfen/unterstützen?

Bitte helfen Sie auch aktiv mit diese 
Marke noch bekannter zu machen, 
indem Sie einerseits als bereits beste-
hende Mitglieder Ihre Fahrzeuge be-
kleben lassen und andererseits auch 
andere Transportunternehmer und 
Firmen überzeugen, Mitglied zu wer-
den. Denn nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen!

WERDEN SIE BITTE MITGLIED 
− Beitrittserklärung ausfüllen und an 
die LogCom schicken: office@log-
com.org! 

Weitere Informationen unter: http://
www.logcom.at/initiative/ueber-die-
logcom/ 

Pfuscherbekämpfung: Meldungen online möglich

Professionelle Schwarzarbeit stellt 
die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft vor immer größere Prob-
leme. Die Schattenwirtschaft boomt 
und verursacht volkswirtschaftlichen 
Schaden immensen Ausmaßes.

Als spezieller Service für WKO-Mit-
glieder und auch aufgrund des gesetz-
lichen Auftrages der WKO bietet die 
Wirtschaftskammer die Möglichkeit, 
Verdachtsmomente bzw. Wahrneh-
mung von illegaler Gewerbeausübung 
mittels Online-Formulars an die 
WKO zu übermitteln unter http://
wko.at/stmk/pfuschermeldung.
Diese ergeht an den Erhebungs-
dienst der WKO Steiermark, wobei 
völlige Verschwiegenheit und Ver-
traulichkeit zu den Grundprinzipi-
en gehören. Die kompetenten Pro-
fis erheben, informieren und setzen 

alle möglichen Aktivitäten, um den 
Rechtszustand herzustellen. Mehr als 
1.500 gewerberechtliche Erhebungen 
finden jährlich statt.

Um gegen Pfusch effektiv vorgehen 
zu können, werden möglichst kon-
krete Beweise für die illegalen Arbei-
ten benötigt:

• Wenn möglich, Namen und 
Wohnanschrift des/der illegalen 
Erwerbstätigen.

• Wo wird gearbeitet?
• Wann und seit wann wird gear-

beitet?
• Beschreibung der illegalen Tätig-

keit
• Eventuelle Beweise (Plakate/Fo-

tos/Angebote/Autokennzeichen/
Werbeaussendungen/Website-
Ausdrucke).

Je genauer die Angaben sind, desto 
schneller und effizienter kann einge-
griffen werden. 
Alternativ dazu kann die unbefugte 
Gewerbeausübung natürlich auch bei 
den zuständigen Gewerbebehörden 
(Magistrat Graz/jeweilige Bezirks-
hauptmannschaft) und der Finanz-
polizei gemeldet werden.
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VERSCHOBEN • VERSCHOBEN • VERSCHOBEN • VERSCHOBEN • Ver

Konzessionsprüfung 
für das Güterbeförderungsgewerbe in der Steiermark
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Infoabend (Wifi)
Termin: 2. Juli 2020

Fachkurs (Wifi)
Termin:
31.08. bis 18.09.2020

Herbst 2020

Die Mitglieder der Wirtschaftskam-
merorganisation haben Zugang zu 
umfangreichen branchenspezifischen 
Informationen und zahlreichen Ser-
vices. Damit diese noch einfacher, 
sicherer und schneller im beruflichen 
Alltag genutzt werden können, steht 
die WKO-Benutzerverwaltung mit 
vielen hilfreichen Funktionen zur 
Verfügung:

• Es kann sich jede Person ein per-
sönliches WKO-Benutzerkonto 
anlegen, in dem Daten aktuali-
siert und Passwortänderungen 
durchgeführt werden können. 

• Das eigene Benutzerkonto kann 
mit einem oder mehreren WKO-
Mitgliedschaften verknüpft wer-
den. In Folge kann eine Vielzahl 
an WKO-Services in Anspruch 
genommen werden. Darunter 
zählen der Zugang zu Fachinfor-
mationen auf WKO.at, die Bear-
beitung der Unternehmensdaten 
im Firmen A–Z oder die Nut-
zung des Vorteilsclubs der Jun-
gen Wirtschaft. All diese Services 
können mit nur einem einzigen 
WKO-Benutzerkonto abgerufen 
werden. Auch für Mitglieder, die 
Unternehmen in mehreren Bran-
chen und Bundesländern haben, 
reicht ein persönliches WKO-Be-
nutzerkonto.

Die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schärmer ist 
spezialisiert auf Transportrecht berät und 
vertritt Unternehmen in sämtlichen Ange-
legenheiten mit Bezug zur Transportwirt-
schaft, Logistikwirtschaft oder Speditions-
wirtschaft. 

Das Aufgabenfeld umfasst folgende Berei-
che: 
• Schadenersatzprozesse bei Transport-

schäden, Lagerschäden 
• Betreibung von Frachtforderungen
• Vertretung in Verkehrsrechtsangelegen-

heiten
• Vertretung bei allen Versicherungsstrei-

tigkeiten rund um den Transport

Durch die mehrjährige Erfahrung von        
Dr. Schärmer als ehemaliger Mitarbeiter 
in der Transportbranche steht eine praxis-
bezogene Problemlösung stets im Vorder-
grund. 

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.transportrecht.at

Dr. Dominik Schärmer 
 Rechtsanwalt 
 Ungargasse 15/5 
 1030 Wien
 
T +43 1 310 02 46 
F +43 1 310 02 46-18 
kanzlei@schaermer.com
www.transportrecht.at
 

Transportrecht

WKO Benutzerverwaltung

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können schnell und einfach zur 
Nutzung von WKO-Services be-
rechtigt werden.

• Der Einstieg in die WKO-Be-
nutzerverwaltung ist auch mit 
Bürgerkarte oder Handysignatur 
möglich.

• Durch einen Nachweis der Iden-
tität kann das persönliche WKO-
Benutzerkonto aufgewertet 
werden, um auf exklusive Dienst-
leistungen der WKO zugreifen zu 
können.

• Sicherheit hat für die WKO 
höchste Priorität. Aus diesem 
Grund ist die WKO-Benutzer-
verwaltung mit einem umfangrei-
chen Sicherheitssystem versehen, 
das höchstmöglichen Schutz und 
eine sichere Datenübertragung 
bietet.

Sie haben noch Fragen?

Unsere kostenlose WKO-Serviceline 
unterstützt Sie gerne unter der 
Nummer 0800 221 221 
(Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Sa. 8–12 Uhr). 

Sie können auch eine E-Mail an 
benutzerverwaltung@wko.at 
schicken.

Infoabend (Wifi)
Termin: 21. Jänner 2021

Fachkurs (Wifi)
Termin:
01.03. bis 19.03.2021

Frühjahr 2021

verschoben auf unbekannt!
Fachgruppentagung

Leistungsschau mit 
Fachgruppentagung

Thema: CO2

16.05.2020

Es wird auf einen Ersatztermin der Grazer Messe gewartet.
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KOLAR bewegt die Erde
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Ob Hausbau oder großer B2B-Auftrag – durch Termintreue, Know-how und konstruktive Zusammen-
arbeit mit seinen Mitarbeitern ermöglicht KOLAR Erdbau optimale Lösungen für Kunden aus dem 
privaten und gewerblichen Bereich.

Firmengeschichte
KOLAR Erdbau – ein dynamisches, 
solide gewachsenes Unternehmen aus 
Großklein – hat sich zum hervorra-
genden Partner für Erdbauarbeiten 
entwickelt. 
Firmengründer Josef Kolar war vor 
seiner Selbstständigkeit bei der Lan-
desforstinspektion beschäftigt, wo 
er Baggerarbeiten durchführte. Auf-
grund seiner Affinität zum Forst-
bestrieb machte er sich 1991 mit 
gewerblichen Holzschlagarbeiten 
selbstständig und erweiterte bereits 

1993 sein Tätigkeitsfeld um den Be-
reich Erdbau. 1995 kam die gewerb-
liche Güterbeförderung dazu, um 
z. B. Aushub und Schotter von und 
für Baustellen zu liefern.
KOLAR Erdbau ist ein von Null auf 
gewachsener Familienbetrieb mit al-
len Vorteilen, die ein solcher mit sich 
bringt: Alle ziehen an einem Strang 
und zeichnen sich durch hohes En-
gagement und vermehrten Einsatz 
aus. Tochter Stephanie Neubauer 
arbeitet zurzeit im Büro; sie hat das 
Know-how sowie alle Voraussetzun-

gen, wie Befähigungsprüfungen für 
das Güterbeförderungsgewerbe und 
den Erdbaubereich, um den Betrieb 
sofort übernehmen zu können.

Der feine Unterschied
„Gute und ausführliche Gespräche 
mit meinen Kunden sowie eine um-
fassende Bestandsaufnahme sind mir 
sehr wichtig, denn nur so kann ich 
die Anforderungen und Wünsche 
erfahren, um dann die besten Lö-
sungen bieten zu können, damit der 
Kunde mit unserer Arbeit auch wirk-

Wordrap

Factbox
Firma: 
KOLAR Erdbau GmbH 
 
Geschäftsführer:  
Josef Kolar
 
Sitz:   
Goldes 32
8452 Großklein
Tel.: 03456/26 71
www.erdbau-leibnitz.at
 
Gründungsjahr: 1991
 
Mitarbeiter: 27
 
Fuhrpark: 8 Lkw, 20 Bagger ...

Tätigkeitsfeld: 
vorrangig Erdbau und Transporte

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf be-
sonders Spaß?

Vor allem freut mich die Ins-
piration, die sich durch den 
Austausch mit anderen Leuten 
ergibt sowie generell die Kom-
munikation mit anderen Men-
schen.

 
Wären Sie kein Frächter, wären 
Sie ...?
  ... wäre ich Landwirt.
 
Wenn Sie in der Branche etwas 
ändern könnten, was wäre das?

Ich würde Voraussetzungen 
schaffen, die zu einer besseren 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitbewerbern führt und würde 
zudem für ein vernünftiges Preis-
niveau appellieren.

Geschäftsführer	Josef	Kolar

lich zufrieden ist“, erklärt Josef Kolar 
seine Unternehmensstrategie und er-
gänzt: „Für mich ist ein Abschluss ei-
nes Auftrages dann zufriedenstellend, 
wenn sowohl Auftraggeber als auch 
Auftragnehmer mit dem Ergebnis 
maximal zufrieden sind.“
Dieses Bestreben nach dem Maxi-
mum macht sich bezahlt. „Durch 
die verschiedensten Beratungen auf 
Messen oder dem Webauftritt ist 
doch die Weiterempfehlung unserer 
zufriedenen Kunden die schönste 
und erfreulichste Kundenaquise. Die 
Anforderungen unserer Kunden so-
wie umfassende Beratung und Wei-
tergabe unseres Wissens und unserer 
Erfahrung stehen für uns an erster 
Stelle“, so der Firmenchef. Diese be-
sondere Betreuung von Stamm- und 
Neukunden hat dem Unternehmen 
ein solides Wachstum beschert und 
sichert auch die weitere Wirtschaft-
lichkeit des Betriebes.

Herausforderung
Josef Kolar ist seiner Heimat gerne 
treu und möchte seinen Standort in 
Goldes auf jeden Fall aufrechterhal-
ten, denn er hat sich jahrelang als Ge-
meinderat und Vizebürgermeister für 
die Entwicklung der Region einge-
setzt. „Die regionale Verwurzelung in 
Großklein ist mir sehr wichtig, doch 

die Abwicklung auf unserem Stand-
ort gestaltet sich in manchen Belan-
gen als sehr schwierig. Trotzdem bin 
ich überzeugt, es wird sich eine gute 
Lösung finden“, zeigt sich Josef Kolar 
zuversichtlich.
Alle gesetzliche Vorschriften genau-
estens einzuhalten und trotzdem er-
folgreich auf einem hart umkämpf-
ten Markt zu agieren, darin sieht der 
Firmenchef die größte Herausforde-
rung.

Ein tolles Team
Josef Kolar schwärmt für sein Team. 
Während er den Betrieb koordiniert 
und sich um die geschäftlichen Be-
lange kümmert, erledigen seine Mit-
arbeiter selbstständig, flexibel und 
vor allem genau die anstehenden 
Arbeiten. „Unsere Mitarbeiter sind 
schon lange in der Firma und ich 
kann mich hundertprozentig auf sie 
verlassen. Sie sind es, die die Arbeit 
mit Professionalität und Sorgfalt 
durchführen und damit zur Kunden-
zufriedenheit und unserem guten Ruf 
wesentlich beitragen. Nur dadurch 
wird unser Erfolg überhaupt erst re-
alisierbar. Für meine Mitarbeiter lege 
ich meine Hand ins Feuer“, schließt 
Josef Kolar überzeugt.

Mit der Auftragslage ist man trotz 
großem Mitbewerb bei Erdbau Kolar 
zufrieden. Zurückführen darf man 
das auf die qualitative Umsetzung der 
Kundenwünsche und den unermüd-
lichen Einsatz aller. So greifen nicht 
nur private Kunden, sondern auch 
große Firmen wie z. B. das Autohaus 
Gady bei seinem Neubau in Lieboch 
auf die Erfahrung und Umsetzung 
von KOLAR Erdbau zurück.

Josef Kolar schließt mit einem Zitat 
von Goethe, das eigentlich schon zur 
Firmenphilosophie wurde, da durch 
Erfahrung und Weitblick kein Auf-
trag unmöglich ist: „Auch aus Stei-
nen, die einem in den Weg gelegt 
werden, kann man Schönes bauen.“
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Factbox
Firma: 
Abschlepp- & Bergedienst 
Roberto Briscek  

Inhaber:  
Roberto Briscek
 
Sitz:   
Grünhüblgasse 29, 8750 Judenburg
Tel.: 0676 9676611
www.bergedienst.at
 
Gründungsjahr: 2004
 
Mitarbeiter: 3
 
Fuhrpark: 8 Einsatzfahrzeuge, 
10 Mietfahrzeuge
 
Tätigkeitsfeld: 
Bergen & Abschleppen von Pkw und 
Lkw, Mietfahrzeuge

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf be-
sonders Spaß?

Dass jeder Tag anders ist und 
weil ich mit Menschen arbeite 
und ihnen helfen kann.

 
Wären Sie kein Frächter, wären 
Sie ...?
  ... wäre ich Fahrzeugbauer.
 
Wenn Sie in der Branche etwas 
ändern könnten, was wäre das?

Ich würde mich für einen fairen 
Wettbewerb einsetzen und das 
Miteinander mehr fördern.

Firmenchef Roberto Briscek mit seiner Frau

Wenn nichts mehr geht, hilft
Abschlepp- & Bergedienst Briscek!
Egal wann, egal wo – Abschlepp- & Bergedienst Briscek hilft getreu dem Motto: „Wir bewegen was 
Sie bewegt und das schnell und zuverlässig“. Vom Abschleppen, über Bergen bis hin zur Verfügung-
stellung eines Mietfahrzeugs setzt das Team von Roberto Briscek, das auch offizieller Abschlepp-
dienst vom Red Bull Ring Spielberg ist, alle Hebel in Bewegung, damit es weitergeht.

Wenn es einmal zum Schlimmsten 
kommt und ein Fahrzeug nicht mehr 
weiterfahren kann, der Abschlepp- & 
Bergedienst Briscek ist so rasch wie 
möglich zur Stelle und hilft bei Ber-
gung und Weiterfahrt.

Der engagierte Unternehmer, Rober-
to Briscek gründete seine Firma 2004 
mit Sitz in Judenburg. Zusammen 
mit seiner Frau, die vorrangig die Bü-
roarbeiten erledigt, aber wenn Not 

am Mann ist, sich auch selbst hin-
ter das Lenkrad setzt, hat er sich in 
den Jahren im gesamten Großraum 
Obersteiermark einen Namen als zu-
verlässiger Helfer gemacht.

Tätigkeitsfeld
Bleibt jemand mit seinem Motor-
rad, Pkw oder Lkw stehen oder muss 
das Fahrzeug aufgrund eines Un-
falles geborgen werden, Firma Bris-
cek bietet neben der Abschleppung 

und Bergung seinen Kunden auch 
Mietfahrzeuge an, damit diese wie-
der sofort mobil sind. Als Partner 
von sämtlichen Versicherungen und 
Automobilclubs erledigt er auch die 
Weitertransporte liegengebliebener 
Fahrzeuge oder bringt, wenn bei-
spielsweise die Zugmaschine ausge-
fallen ist, die Ladung oder den Auf-
lieger zum Bestimmungsort.
Der Standort Judenburg bzw. das 
Murtal bringt der Firma den Vorteil, 

dass durch den Red Bull  Ring viele 
Aufträge anfallen – Briscek ist auch 
offizieller Abschleppdienst auf dem 
Red Bull Ring Spielberg.
Der Nachteil ist, dass in Judenburg 
die Schnellstraße endet und der Tran-
sit nicht über die B317/S37 Richtung 
Klagenfurt fahren darf.

Darf es ein bisschen mehr 
sein?
Geht nicht, gibts nicht bei Ab-
schlepp- & Bergedienst Briscek, denn 
der Firmenchef kann auf einen der 
modernsten Fuhrparks in Österreich 
stolz sein. Die Bergefahrzeuge kom-
men mit jeder Herausforderung klar, 
egal ob der Einsatz auf der Autobahn 
oder im hochalpinen Gelände statt-
findet. „Unser Lkw-Bergefahrzeug 
verfügt über 4 Stück 30-Tonnen-
Winden inklusive einem Telekran. 
Damit haben wir noch jeden Lkw 
wieder zurück auf die Straße geholt“, 
erzählt Roberto Briscek und ergänzt: 
„Des Weiteren sind wir gerade am 
Aufbau eines weiteren Lkw-Berge-
fahrzeuges, das es so in Österreich 
bislang noch nicht gibt. Unsere 12- 
bzw. 18-Tonner sind alle mit Lade-
kränen, Schiebepateau mit Seilwinde 
und Hubbrille ausgestattet. Diese 
werden vor allem für Pkw-Bergung 
und an der Rennstrecke eingesetzt.“
Briscek arbeitet mit vielen Berge-
diensten zusammen und erklärt: „Ich 
finde, dass miteinander viel besser ist, 
als gegeneinander.“

Alltagsherausforderungen
„Schnell, unbürokratisch und über-
all zu helfen“, ist das Motto von Ro-
berto Briscek und er beschreibt sei-
ne Herausforderung so: „Menschen 
in ihrer Notsituation so gut wie es 
mir möglich ist zu helfen, ist mei-
ne größte Herausforderung. Leider 
gibt es immer wieder Unfälle, die 
tödlich ausgehen und wo wir dann 
ein Wrack ausräumen müssen oder 
die Hinterbliebenen trösten müssen. 
Das ist für jeden von uns eine ganz 
spezielle Situation, mit der wir ohne 
psychologische Hilfe fertig werden 
müssen.
Doch wo Schatten da auch Licht. Wir 
haben ganz viele Situationen, in de-
nen wir Menschen glücklich machen, 
weil wir ihnen helfen und sie durch 
uns wieder mobil sind. Besonderen 
Spaß machen mir Bergungen auf 
Forststraßen mit wenig bis gar kei-
nem Platz. Hier kann ich mich nicht 
nur körperlich auspowern, ich kann 
auch meinen Kopf sehr gut arbeiten 
lassen. Das sind für mich besondere 
Einsätze, genauso wie die auf dem 
Red Bull Ring. Da werden Fahrzeu-
ge mit Millionenwert von uns geho-
ben und transportiert und die hohen 
Vorgaben bestens zu erfüllen, ist eine 
Herausforderung, die Freude macht.“

Frächtersein ist für Roberto Briscek 
eine Lebenseinstellung und diese ist 
wahrscheinlich auch der Schlüssel zu 
seinem Erfolg. 
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Die abgedruckten Beiträge bieten einen Überblick zum Mediengeschehen der letzten Wochen und 
Monate und zeigen einen Auszug der Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Transporteure auf medialem Überholkurs

 Video auf Youtube

Bundesministerin Leonore Gewessler bedankt sich mit einer 
Videobotschaft bei allen Lenker*innen im Transportgewerbe.

Wenn auch Sie zur positiven Imagearbeit 
der steirischen Fachgruppe Güterbeförde-
rung beitragen möchten, dann senden Sie 
uns positive Eindrücke und spektakuläre 
Situationen und Lustiges zur Veröffentli-
chung an 
steirertrucker@wkstmk.at
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